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Studienordnung 

für den Bachelorkombinationsstudiengang 
Rehabilitationswissenschaften mit Lehramtsoption als 
Kernfach/Zweitfach 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 1 Vorläufige Verfassung der 
Humboldt-Universität zu Berlin (Amtliches Mitteilungs-
blatt der HU Nr. 05/2005) hat der Fakultätsrat der Philo-
sophischen Fakultät IV am 08. Juni 2005 die folgende 

Studienordnung erlassen.
*
 

 

Teil I:   

 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Studienbeginn 
§  3 Regelstudienzeit und Gesamtstundenumfang 
§ 4 Studienziele 
§ 5 Studienaufbau 
§ 6 Module 
§ 7 Lehrveranstaltungen 
§ 8 Studienpunkte 
§ 9 Studiennachweise 
§ 10 Lehrveranstaltungsnachweise 
§ 11 Modulabschlussbescheinigungen/ Praktikums 

bescheinigungen 
§ 12 Studien- und Studienfachberatung 
 
 

Teil II:  

 
§ 13 Studieninhalte mit Kernfach „Rehabilitations- 

wissenschaften“ mit Lehramtsoption 
§ 14 Module des Kernfachs „Rehabilitationswissen- 

schaften“ mit Lehramtsoption 
 § 15 Module des Zweitfachs „Rehabilitationswissen- 

schaften“ mit Lehramtsoption 
§ 16 Module der Berufswissenschaften/ der berufs- 

(feld)bezogenen Zusatzqualifikation 
§ 17 Bachelorarbeit 
§ 18 In-Kraft-Treten 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1. 1 Modulbeschreibungen Kernfach 
Anlage 1. 2 Idealisierter Studienverlaufsplan Kernfach 
Anlage 2. 1 Modulbeschreibungen Zweitfach 
Anlage 2. 2 Idealisierter Studienverlaufsplan Zweitfach 
 
 
 

                                                 
* Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat die Stu-
dienordnung am 27. September 2005 zur Kenntnis genommen. 

Teil I 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Studienordnung regelt Ziel, Inhalt und Aufbau des 
Bachelorstudienganges „Rehabilitationswissenschaften“ 
mit Lehramtsoption als Kernfach und Zweitfach an der 
Philosophischen Fakultät IV der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Sie gilt in Verbindung mit der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption Kernfach/ Zweit-
fach. 
 

§ 2 Studienbeginn 

Das Bachelorstudium kann jeweils zum Wintersemester 
aufgenommen werden.  
 

§ 3 Regelstudienzeit und Gesamtstundenumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bache-
lorarbeit 3 Jahre (6 Semester). 
 
(2) Ein Teilzeitstudium gemäß der jeweils geltenden Fas-
sung der Allgemeinen Satzung für Studien- und Prü-
fungsangelegenheiten (ASSP) der Humboldt-Universität 
zu Berlin ist möglich. 
 
(3) Der Gesamtstundenumfang des Bachelorkombinati-
onsstudienganges „Rehabilitationswissenschaften“ mit 
Lehramtsoption beträgt 5400 Stunden (in der Regel 900 
Stunden pro Semester). Darin enthalten sind die Studien-
zeiten für ein Kernfach, ein Zweitfach und die Berufswis-
senschaften. 
- Das Kernfach „Rehabilitationswissenschaften“ mit 

Lehramtsoption umfasst einschließlich der Bache-
lorarbeit 2700 Stunden (90 Studienpunkte). 

- Das Zweitfach umfasst 1800 Stunden (60 Stu-
dienpunkte). 

- Das Studium der Berufswissenschaften umfasst 
900 Stunden (30 Studienpunkte) 

 oder 
- Das Studium der berufs(feld)bezogenen Zusatz-

qualifikation umfasst 900 Stunden (30 Studien-
punkte). 

 
(4) Die Lehrveranstaltungszeit (Präsenzzeit) beträgt in der 
Regel ein Drittel des Gesamtstundenumfangs. Die restli-
che Zeit ist der Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstal-
tungen, dem Literaturstudium bzw. der Absolvierung der 
Prüfungen vorbehalten. 
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§ 4 Studienziele 

(1) Ziele des Studiums der „Rehabilitationswissenschaf-
ten“ mit Lehramtsoption als Kernfach sind 
 
- die Vermittlung von Basiswissen fachwissenschaft-

licher Kenntnisse in Anlehnung an die „Internati-
onale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be-
hinderung und Gesundheit“ der WHO (ICF 
2002),  

 
- die Befähigung zum eigenständigen wissenschaft-

lichen Arbeiten, 
 
- der Erwerb von Grundlagen berufsfeldbezogener 

Handlungsfähigkeit im System der Rehabilitation 
bezogen auf die Lebensspanne, 

 
- die Vermittlung von theoretischen und praktischen 

Grundkenntnissen in ausgewählten rehabilitati-
onspädagogischen Fachrichtungen, 

 
- der Erwerb von Grundlagen pädagogischen Han-

delns in rehabilitationspädagogischen Handlungs-
feldern.  

 
(2) Mit dem Abschluss des Bachelorkombinationsstudien-
ganges „Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsop-
tion als Kernfach erwerben die Studierenden Vorausset-
zungen für Tätigkeiten in ausgewählten schulischen und 
außerschulischen Handlungsfeldern.  
 
(3) Das Studium im Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption kann 
auf einen lehramtsbezogenen Masterstudiengang vorbe-
reiten. Voraussetzung für die Bewerbung auf einen sol-
chen Studiengang ist neben dem Abschluss eines lehr-
amtsrelevanten Zweitfachs der Erwerb von 30 Studien-
punkten in den Berufswissenschaften, die sich aus 14 SP 
in der Erziehungswissenschaft und jeweils 8 SP in der 
Fachdidaktik des Kern- und Zweitfaches zusammenset-
zen.  
 

§ 5  Studienaufbau 

(1) Der Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption gliedert sich in 
folgende Studienbereiche: 
 
-  Kernfach „Rehabilitationswissenschaften“ mit  

Lehramtsoption: 90 Studienpunkte (incl.  
Bachelorarbeit) im Umfang von 8 Modulen 
 

-  Berufswissenschaften oder berufs(feld)bezogene 
Zusatzqualifikation:  
-  Erziehungswissenschaftlicher Anteil 14 

Studienpunkte im Umfang von 2 Modulen 
-  Fachdidaktischer Anteil 8 Studienpunkte 

im Umfang von 1 Modul 
Bei der Wahl der berufs(feld)bezogenen Zusatzqualifikati-
on ist ein Umfang von 30 Studienpunkten zu absolvieren. 
 
(2) Der Aufbau im Zweitfach sowie des entsprechenden 
fachdidaktischen Studienanteils ist der jeweiligen Stu-
dienordnung des gewählten Zweitfaches zu entnehmen. 

§ 6 Module 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Jedem Modul wird 
eine Anzahl von Studienpunkten (SP) zugeordnet.  
 
(2) Module sind in der Regel inhaltlich und zeitlich abge-
schlossene Lehr- und Lerneinheiten.  
 
(3) Ein Modul besteht aus mehreren Lehrveranstaltungen; 
Wahlmöglichkeiten können vorgesehen werden. Der Auf-
bau eines Moduls wird verbindlich in einer Modulbe-
schreibung festgelegt, welche Bestandteil der jeweiligen 
Studienordnung ist. 
 
(4) Ein Modul wird mit einer Modulabschlussprüfung ab-
geschlossen. Näheres hierzu ist in der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption im Kernfach/ 
Zweitfach geregelt. Der erfolgreiche Abschluss eines Mo-
duls wird durch eine Modulabschlussbescheinigung bestä-
tigt (vgl. § 11 dieser Studienordnung). 
 
 
 

§ 7 Lehrveranstaltungen 

In der Regel werden Lehrveranstaltungen in nachfolgen-
den Formen angeboten: 
 
Vorlesung (VL): Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen, in 
denen die Studierenden in der Regel anhand breiter The-
menstellungen in die Systematik und Methodik des Fa-
ches eingeführt werden. 
 
Seminar (S): Ein Seminar ist in der Regel eine Lehrveran-
staltung, in der die Studierenden anhand einer begrenzten 
Thematik in die wissenschaftlichen und fachlichen Prob-
lemstellungen und in die Grundlagen wissenschaftlichen 
Arbeitens eingeführt werden. 
 
Forschungsseminar (FS): Ein Forschungsseminar ist in 
der Regel eine Lehrveranstaltung mit erhöhtem Stunden-
umfang, die verstärkt der Vermittlung forschungs-
typischer Arbeitsweisen dient und die Themenfindung 
und methodische Anlage von Abschlussarbeiten unter-
stützt. 
 
Studienprojekt (SPJ): Ein Studienprojekt ist in der Regel 
eine Lehrveranstaltung mit erhöhtem Stundenumfang, die 
in besonderem Maße die selbstständige Arbeit an zu-
sammenhängenden Themen bzw. Problemstellungen er-
möglicht. 
 
Übung (UE):  Eine Übung ist in der Regel eine Lehrveran-
staltung, in der die in einer Vorlesung oder in einer der 
sonstigen Lehrveranstaltungen erworbenen Kenntnisse 
exemplarisch geübt und vertieft werden. 
 
Kolloquium (CO): Kolloquien zielen auf die Reflexion und 
Diskussion grundsätzlicher Fragestellungen des Faches 
und dienen der Auseinandersetzung mit dem aktuellen 
Forschungsstand. Darüber hinaus begleitet ein Kolloqu-
ium die abschließende Phase des Studienganges, in der 
die schriftliche Arbeit erstellt wird. Dafür bieten sie ein 
Arbeitsforum. 
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Tutorium (TU): Tutorien sind Lehrveranstaltungen, die in 
erster Linie von Studierenden höherer Semester gehalten 
werden. In Tutorien werden grundsätzliche Techniken des 
wissenschaftlichen Arbeitens vertieft und gefestigt. In ih-
rer Thematik begleiten sie Vorlesungen und Seminare 
und erörtern Problemfelder im kleineren Kreis.  
 
Praktikum (PR): Innerhalb des Praktikums, das im Block 
oder studienbegleitend geleistet werden kann, erwirbt die 
Studentin/ der Student Einblicke in unterschiedliche Tä-
tigkeitsfelder und erprobt die Anwendung der erlernten 
Studieninhalte. 
 

§ 8  Studienpunkte (SP) 

(1) Der für das Studium erforderliche Arbeitsaufwand wird 
in Studienpunkten ausgedrückt. Ein Studienpunkt ent-
spricht 30 Zeitstunden. Die Vergabe der Studienpunkte 
erfolgt auf der Grundlage des in den einzelnen Lehrveran-
staltungen zu erbringenden zeitlichen Arbeitsaufwandes 
und erfordert den Nachweis eines erfolgreichen Abschlus-
ses der jeweiligen Lehrveranstaltung gem. § 10 dieser Stu-
dienordnung. 
(2) Im Laufe des Studiums sind bei einer Arbeitsleistung 
von 30 Studienpunkten je Semester in sechs Semestern 
Regelstudienzeit insgesamt 180 Studienpunkte zu erbrin-
gen. Dabei entfallen 90 Studienpunkte auf das Studium 
im Kernfach, davon 8 Studienpunkte auf die Bachelorar-
beit. 60 Studienpunkte entfallen auf das Studium im 
Zweitfach. Darüber hinaus sind 30 Studienpunkte im Be-
reich der Berufswissenschaften oder der berufs(feld)-
bezogenen Zusatzqualifikation zu erbringen. 
 
(3) Die Bescheinigung erbrachter Studienpunkte erfolgt in 
Form von Studiennachweisen. 
 

§ 9 Studiennachweise 

(1) Zu den Studiennachweisen gehören: 
 
- Lehrveranstaltungsnachweise, 
- Praktikumsbescheinigungen, 
- Modulabschlussbescheinigungen.  
 
(2) Die Ausstellung der Studiennachweise ist geregelt in 
StO §10, 11 und in PO § 14. 

 

§ 10 Lehrveranstaltungsnachweise 

Als Nachweise gelten:  
 
- die Regelmäßigkeit der Teilnahme an der Lehrver-

anstaltung,  
- eine Leistung, welche in der jeweiligen Lehrveran-

staltung ggf. zu erbringen ist (z. B. Kurzreferat, Li-
teraturrecherche). 

 
§ 11 Modulabschlussbescheinigungen/ 

Praktikumsbescheinigungen 

(1) Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Ar-
beitsleistungen erbracht sind und die Modulabschlussprü-
fung erfolgreich bestanden ist. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss jedes Moduls wird vom Prüfungsamt die Mo-

dulabschlussbescheinigung ausgestellt. Näheres zur Prü-
fung regelt die Prüfungsordnung für den Bachelorkombi-
nationsstudiengang „Rehabilitationswissenschaten“ mit 
Lehramtsoption Kernfach/ Zweitfach. 
 
(2) Mit der Praktikumsbescheinigung wird bestätigt, dass 
eine erfolgreiche Teilnahme an einem Praktikum erfolgt 
ist.  
 

§ 12 Studien- und Studienfachberatung 

Die allgemeine Studienberatung erfolgt im Referat Allge-
meine Studienberatung der Humboldt-Universität zu Ber-
lin. Die Studienfachberatung für den Bachelorkombinati-
onsstudiengang „Rehabilitationswissenschaften“ mit 
Lehramtsoption erfolgt am Institut für Rehabilitationswis-
senschaften durch mindestens eine Hochschullehrerin/ 
einen Hochschullehrer sowie mindestens eine studenti-
sche Hilfskraft. 

 
 

Teil II 

§ 13 Studieninhalte im Kernfach „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption 

(1) Der Studiengang „Rehabilitationswissenschaften“ mit 
Lehramtsoption als Kernfach eröffnet verschiedene Mög-
lichkeiten der inhaltlichen Ausgestaltung. Das Kernfach 
ist durch die Wahl des Studienganges festgelegt; das Kern-
fach darf mit dem Zweitfach nicht identisch sein. Im 
Kernfach sind zwei rehabilitationspädagogische Fachrich-
tungen zu studieren. 
 
(2) Die Lehrinhalte des Studiums gliedern sich in: 
rehabilitationswissenschaftliche Grundlagen und 
rehabilitationspädagogische Fachrichtungen. 
 
Zu den rehabilitationswissenschaftlichen Grundlagen ge-
hören: 
 
- Allgemeine Rehabilitationspädagogik 
- Rehabilitationspsychologie 
- Rehabilitationssoziologie 
- Forschungsmethoden 
- Rehabilitationstechnik 
 
Die rehabilitationswissenschaftlichen Grundlagen können 
um weitere Lehrgebiete erweitert werden. 
 
Die rehabilitationspädagogischen Fachrichtungen

1 
unter-

gliedern sich in 
 
- Blindenpädagogik 
- Gehörlosenpädagogik 
- Geistigbehindertenpädagogik 
- Körperbehindertenpädagogik 
- Lernbehindertenpädagogik 
- Schwerhörigenpädagogik 
- Sehbehindertenpädagogik 

                                                 
1 

Ebenfalls am Institut angeboten wird die Fachrichtung Gebärdensprachpä-
dagogik, für die gesonderte Studien- und Prüfungsordnungen gelten. 
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- Sprachbehindertenpädagogik 
- Verhaltensgestörtenpädagogik  
 

§ 14 Module des Kernfachs 

Modul  1   Studieneingangsphase 13 SP 
Modul  2   Körperfunktionen und  

Körperstrukturen 
8 SP 

Modul  3   Aktivität 10 SP 
Modul  4   Diagnostik und Forschung 8 SP 
Modul  5 Partizipation und Umwelt                    14 SP 
Modul  6 Kommunikation und Sprache 10 SP 
Modul  7   Förderkompetenz,  Beratung  

und Kooperation 
14 SP 

Modul  8 Bachelorabschluss 13 SP 
 

§ 15 Module des Zweitfachs 

Modul  1   Studieneingangsphase 13 SP 
Modul  2   Körperfunktionen und Körperstrukturen 6 SP 
Modul  3   Aktivität 8 SP 
Modul  4   entfällt - 
Modul  5 Partizipation und Umwelt                             14 SP
Modul  6 Kommunikation und Sprache 10 SP 
Modul  7   Förderkompetenz, Beratung und 

Kooperation 
9 SP 

Modul  8 entfällt - 

 

§ 16 Module der Berufswissenschaften/der be-
rufs(feld)bezogenen Zusatzqualifikation 

Studierende, die nach Abschluss des Bachelorstudiengan-
ges ein Studium im lehramtsbezogenen Masterstudien-
gang aufnehmen wollen, wählen die Module der Berufs-
wissenschaften im Umfang von 30 Studienpunkten. Stu-
dierende, die nach Abschluss des Bachelor-Studienganges 
ein Studium in einem forschungsorientierten Studien-
gang aufnehmen wollen, wählen die Module der be-
rufs(feld)bezogenen Zusatzqualifikation mit einem Um-
fang von 30 Studienpunkten. 
 
(1) Die Berufswissenschaften bestehen aus den erzie-
hungswissenschaftlichen Anteilen und den fachdidakti-
schen Anteilen des Kernfachs/ Zweitfachs.  
 

Erziehungswissenschaftlicher Anteil 

Modul BW I  
Grundfragen  von Erziehung,  
Bildung und Schule 

4 SP 

(Modul I wird vom Institut für Erziehungswissenschaften 
der Philosophischen Fakultät IV durchgeführt) 
 

Modul BW II   
Berufsfelderschließendes  
Praktikum 

10 SP 

 

Modul  BW III 
Didaktik in der Rehabilitations-
pädagogik 

8 SP 

 

(2) Die berufswissenschaftlichen Anteile des Zweitfaches 
werden geregelt durch die jeweiligen Studien- und Prü-
fungsordnungen der zuständigen Fakultäten. 
 
(3) Berufs(feld)bezogene Zusatzqualifikation 
 

Modul BZQ  I  
Grundfragen von Erziehung,  
Bildung und Schule 

4 SP 

 

Modul  BZQ  II   
Berufsfelderschließendes  
Praktikum 

10 SP 

 

Modul BZQ III 
Didaktik in der Rehabilitati-
onspädagogik 

8 SP 

 

ModulBZQ IV 
Handlungsfelder in der 
Rehabilitation  

8 SP 

 
 

§ 17 Bachelorarbeit 

Das Studium wird mit der Abfassung einer Bachelorarbeit 
beendet. In dieser weisen die Studierenden ihre Befähi-
gung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
nach 
 

§ 18 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität 
zu Berlin in Kraft. 
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Anlage 1.1: Modulbeschreibungen Kernfach 

 

Modul 1 Studieneingangsphase 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden verfügen über Wissen in Bezug auf ausgewählte wissenschaftstheoreti-
sche Ansätze, philosophisch-ethische und historische Fragestellungen der Rehabilitati-
onspädagogik, verfügen über Wissen in Bezug auf Grundprinzipien der Gestaltung von 
Hilfen und Organisationsformen der Hilfen für Menschen mit Behinderung, gewinnen 
Einblicke in ausgewählte Fragestellungen internationaler und interkultureller Rehabilita-
tionspädagogik, gewinnen Einblicke in ausgewählte rehabilitationspädagogische  Fach-
richtungen, verfügen über Grundkenntnisse im Bereich der Informations- und Medien-
technik, beherrschen grundlegende Techniken wissenschaftlichen Arbeitens. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 13 SP (390 h)  
Obligatorisch (180 h) 
Wahlpflicht (120 h) 
Modulabschlussprüfung (90 h) 

SP 
6 
4 
3 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch Einführung in die Rehabilitations-
pädagogik 

 

VL 

 

2 

 

2 

 

1 

 
Grundlagen der Fachrichtung 1 
Grundlagen der Fachrichtung 2 

 
 
}VL/S  

 
 
} 4 

 
 
} 4 

 
1 
 
1 

 Wahlpflicht 
 z.B. 

Grundlagen der Rehabilitations-
pädagogik 
Informations- und medientechnische 
Grundlagen 
Einführung in wissenschaftliches Ar-
beiten 

 
 
 
}VL/S 

 
 
 
} 4 

 
 
 
} 4 

 
 
 
 

Modulabschlussprüfung geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption Kernfach/ 
Zweitfach 

3 
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Modul 2 Körperfunktionen und Körperstrukturen 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden  
- haben Kenntnisse in Bezug auf physiologische und  anatomische Grundlagen,  
- erwerben einen Überblick über klinische Bilder,  
- setzen  sich mit den medizinischen Grundlagen der Fachrichtungen auseinander. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 8 SP (240 h) 
 
 
Obligatorisch (60 h) 
Wahlpflicht (120 h) 
Modulabschlussprüfung (60 h) 

SP 

2 
4 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch Anatomie/ Physiologie  VL 2 2  

Wahlpflicht 
 -   Medizinische Grundlagen der Fach-
     richungen 1 u. 2,  
     z.B. HNO, Orthopädie,   
     Neurologie,   
     Ophthalmologie,    
     Psychiatrie, Pädiatrie  

 
}VL 

 
} 4 

 
} 4 

1 
 

1 
 

Modulabschlussprüfung  -   geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungsordnung
     für den  Bachelorkombinationsstudien  
     gang „Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption  
     Kernfach/Zweitfach 

 

2 
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Modul 3 Aktivität 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden  
- verfügen über Kenntnisse in Bezug auf Theorien und Modelle der Entwicklung des

Menschen unter psychologischen, pädagogischen und soziologischen Aspekten, 
- sind in der Lage, psychologische, pädagogische und soziologische Entwicklungs-

modelle unter rehabilitationswissenschaftlichen Aspekten zu spezifizieren, 
- kennen Theorien und Modelle der Aktivitätsentfaltung und Ursachen von Aktivi-

tätsstörungen, 
- können Begriffe und Konzepte wie  

-Entwicklungsauffälligkeit, 
             -Entwicklungsverzögerung und 
             -Entwicklungsbeeinträchtigung in theoretischen und praktischen Bezügen 
             differenziert darstellen, 
- erwerben Wissen in den Bereichen Beratung, Begleitung, Förderung,  
             Rehabilitation und Assistenz in der Lebensspanne.   

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 10 SP (300 h) 
 

Obligatorisch (120 h) 
Wahlpflicht (120 h) 
Modulabschlussprüfung (60 h) 

SP 
4 
4 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

- Grundlagen lebenslanger Ent-
wicklung 

VL 2 2 1 Obligatorisch 

- Theorien kognitiver, sozialer 
und emotionaler Entwicklung 

VL 2 2 1 

Wahlpflicht - Theorien zur kognitiven, sozia-
len, emotionalen und motivati-
onalen Entwicklung unter Be-
rücksichtigung der Fachrich-
tungen 

 

 

VL/S 

 

 

4 

 

 

4 

 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungs-
ordnung für den Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
Kernfach/Zweitfach 

 

2 
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Modul 4 Diagnostik und Forschung  

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden  
- haben Kenntnisse in Bezug auf wissenschaftstheoretische Grundlagen von in den

Human- und Sozialwissenschaften angewandten Methoden in Diagnostik und
Forschung, 

- erwerben Wissen hinsichtlich phänomenologischer, hermeneutischer und ideolo-
giekritischer Verfahren im erziehungswissenschaftlichen, soziologischen und psy-
chologischen Kontext,  

- beherrschen ausgewählte Methoden quantitativer und qualitativer Sozialforschung
und kennen ihre Gütekriterien, 

- beherrschen ausgewählte Methoden pädagogisch-psychologischer Diagnostik, 
- kennen multivariate Methoden komplexer Analysen empirischer Daten, 
- verfügen über erforderliche Fertigkeiten zur computergestützten Auswertung em-

pirischer Untersuchungen unter Verwendung gebräuchlicher Analyseprogramme.

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 8 SP (240 h) 
 

Obligatorisch (60 h) 
Wahlpflicht (120 h) 
Modulabschlussprüfung (60 h) 

SP 
2 
4 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Grundlagen der Untersu-
chungsgestaltung in Diagnostik 
und Forschung 

VL 2 2 2 

Wahlpflicht 1 
 
(es ist eine der genannten Lehr-
veranstaltungen zu wählen) 

- Experimentelle und standardi-
sierte Methoden 

- Hermeneutisch-interpretative 
Methoden 

- Evaluationsforschung und Qua-
litätssicherung 

- Statistik in den Rehabilitations-
wissenschaften 

 
 
 

⎬S 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

 

- Psychologische Leistungsdia-
gnostik 

- Psychologische Persön-
lichkeitsdiagnostik 

Wahlpflicht 2 
 
(es ist eine der genannten Lehr-
veranstaltungen zu wählen) 

- Pädagogische Förderdiagnostik 

 
 

⎬ S 

 
 

2 

 
 

2 

 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungs-
ordnung für  den Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
Kernfach/Zweitfach 

 
2 
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Modul 5 Partizipation und Umwelt 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden kennen 
- Systeme der Rehabilitation und der psychosozialen Versorgung, 
- rehabilitationstechnische Verfahren und Produkte, 
- rechtliche Grundlagen, 
- berufliche Rehabilitation, 
- Selbsthilfeorganisationen und Empowerment, 
- Möglichkeiten der Teilhabe behinderter Menschen aus der  Sicht der Fach-

richtungen. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 14 SP (420 h) 
 

Obligatorisch (180 h) 
Wahlpflicht (120 h) 
Modulabschlussprüfung (120 h) 

SP 
6 
4 
4 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - System der Rehabilitation und 
der psychosozialen Versorgung

- Partizipation und Umwelt 
             bezogen auf  
             Fachrichtung 1 und  
             Fachrichtung 2 

 

VL 
 
 

VL/S 

2 
 
 
 

2 
2 

2 
 
 
 

2 
2 

- Rehabilitationswissenschaftliche 
Grundlagen

VL/S 2 2 Wahlpflicht 
 
 - Rehabilitationstechnische  

Grundlagen bezogen auf die 
Fachrichtungen 

 
VL/S 

 
2 

 
2 

 
 
 
 
 

⎬4 
 
 
 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungs-
ordnung für den Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
Kernfach/Zweitfach 

 
 

4 
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Modul 6 Kommunikation und Sprache 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden 
- wissen, dass Kommunikation und Sprache zentrale Bedeutungsträger der Interak-

tion sind, 
- kennen die Strukturebenen der Sprache aus linguistischer, neurolinguistischer,

psycholinguistischer und phonologischer Sicht,   
- besitzen Kenntnisse über den Spracherwerb und über Spracherwerbstheorien, 
- beherrschen Strategien der Gesprächsführung und Moderationstechniken, 
- setzen sich mit Störungen der Sprache und deren Auswirkungen auf die Lebenssi-

tuation Betroffener auseinander, 
- verfügen über Kenntnisse und Kompetenzen alternativer Kommunikationsformen.

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 10 SP (300 h) 
 

Obligatorisch (60 h) 
Wahlpflicht (120 h) 
Modulabschlussprüfung (120 h) 

SP 
2 
4 
4 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch Kommunikation, Sprache und Spracher-
werb  

VL 2 2 2 

- Sprachliche Heterogenität unter 
fachrichtungsspezifischen Aspek-
ten 

- Schriftspracherwerb unter er-
schwerten Bedingungen 

- Kommunikationssysteme in Bezug 
auf die unterschiedlichen Förder-
schwerpunkte 

Wahlpflicht   
 
(es sind zwei verschiedene 
Lehrveranstaltungen zu wählen) 

- Grundlagen der Linguistik und 
Semiotik 

 
 
 
 
 

⎬VL/S 
 

 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

⎬ 2 
 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang 

            „Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption  
            Kernfach/Zweitfach 

 

4 
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Modul 7 Förderkompetenz, Beratung und Kooperation 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden 
- benennen und interpretieren Prinzipien der Förderdiagnostik, 
- wenden Methoden der Förderdiagnostik an, 
- reflektieren Strukturen der förderdiagnostischen Arbeit in rehabilitationspädago-

gischen Institutionen, 
- beraten auf der Grundlage diagnostischer Erkenntnisse, 
- entwickeln Förderpläne und unterbreiten Therapieangebote. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 14 SP (420 h) 
 

Obligatorisch (300 h) 
Wahlpflicht  
Modulabschlussprüfung (120 h) 

SP 
10 
- 
4 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Förderdiagnostik und Förderkompe-
tenz der Fachrichtung 1 

- Förderdiagnostik und Förderkompe-
tenz der Fachrichtung 2 

VL 
 

VL 

2 
 

2 

2 
 

2 

1 
 
1 

 
- Förderung und Therapie in der ge-

wählten Fachrichtung 1 
- Förderung und Therapie in  der ge-

wählten Fachrichtung 2 
- Beratung und Kooperation 

VL/S 
 

VL/S 
 

VL/S 

2 
 

2 
 

2 

2 
 

2 
 

2 

 

1 
 
 
1 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitations-
wissenschaften“ mit Lehramtsoption Kernfach/Zweitfach 

 
 

4 
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Modul 8 Bachelorabschluss 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden 
- erwerben Fähigkeiten zur Erstellung einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit in

einem gewählten Themenbereich der Rehabilitationswissenschaften, 
- erhalten einen vertiefenden Einblick in einen rehabilitationswissenschaftlichen 

Fachbereich. 

Teilnahmevoraussetzung Module 1-5 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 13 SP (390 h) 
 

Obligatorisch (150 h) 
Wahlpflicht 
Modulabschlussprüfung (240 h) 

SP 
- 
- 

13 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Wissenschaftliche Fragestellungen 
zum gewählten Fachbereich der 
Bachelorarbeit 

- Kolloquium zum gewählten Fach-
bereich der Bachelorarbeit 

- Bachelorarbeit 

 

S 
 

CO 

 

2 
 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13 

Modulabschlussprüfung - geregelt nach §§ 9-12 und §§ 16-20 der Prüfungsordnung 
für denBachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption 

 

13 
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Erziehungswissenschaft (Bestandteil der Berufswissenschaften) 
 
Modulbeschreibung Erziehungswissenschaft  
 

Modul I 
Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule 

Lern- und Qualifikationsziele: 
- Vermittlung der Grundbegriffe pädagogischen Denkens und Handelns 
- Vermittlung erziehungswissenschaftlicher Theorien sowie deren historischer Zusammenhänge und Hintergrün-

de mit Bezug auf ausgewählte empirische Befunde 
- Studierende werden befähigt, pädagogische Situationen zu analysieren, Erziehungs- und Bildungskonzepte zu 

beurteilen sowie Institutionalisierungsformen pädagogischen Handelns zu erörtern 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstaltungen SWS SP/Beschreibung der Arbeitsleis-
tung 

Themenbereiche 

Vorlesung 
 

2 2 SP/ 
Vor- und Nachbereitung 

Grundfragen von Erziehung, Bildung und 
Schule (Überblick) 

Übung 
 

2 2 SP/ 
Bearbeitung von Übungsaufgaben 

Grundfragen von Erziehung, Bildung und 
Schule (exemplarische Vertiefung) 

MAP 
(Prüfungsform, Umfang/ 
Dauer, SP) 

 
eine zweistündige Klausur oder eine schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca. 10 bis 15 
Seiten, die ersatzweise Anfertigung eines Portfolios ist zulässig 

SP des Moduls insgesamt 4 SP 

Dauer des Moduls 1 Semester (empfohlen im 1. Fachsemester) 

Häufigkeit und Aufwand 
(work load) 

jeweils zum Wintersemester 
120 h 
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Modul II wird vom Institut für Rehabilitationswissenschaften durchgeführt und entspricht dem der Berufswissenschaften, 
welches vom Institut für Erziehungswissenschaft angeboten wird. 
 

Modul II Berufsfelderschließendes Praktikum   

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden 
- informieren sich über Institutionen für Menschen mit Behinderung und deren 

konkrete Arbeitsbereiche, 
- erwerben einen Überblick über Erziehungskonzepte einzelner rehabilitationspäda-

gogischer Fachrichtungen, 
- übertragen ihre Kenntnisse auf  rehabilitationspädagogische Situationen, 
- erwerben Persönlichkeitskompetenz sowie pragmatische und kognitive Situations-

kompetenz, 
- thematisieren Fragen der Organisation und der Rolle von Profession im rehabilita-

tionspädagogischen Handlungsfeld. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 10 SP (300 h) 
 

Obligatorisch (240 h) 
Wahlpflicht  
Modulabschlussprüfung  
(60 h)* 

SP 
8 
- 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Professionelles Handeln in In-
stitutionen für Menschen mit
Behinderungen 

Vorbereitung /S 
 

2 
 

2 
 

Praktikum (90 h in 4 Wochen) - Erkundung und Analyse von re-
habilitationspädagogischen 
Lernorten 

- Reflexion praktischer Erfahrun-
gen 

Beobachtung u. Tätig-
keit 
 
Nachbereitung/ S 

 
 
 

2 

4 
 
 

2 

 
 
 

2 

Modulabschlussprüfung - geregelt nach §§ 9 ff. der Prüfungsordnung für den Bachelorkom-
binationsstudiengang „Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehr-
amtsoption 

 

2 

Bemerkung * Praktikumsbericht (Anlage 1 der Prüfungsordnung „Rehabilitationswissenschaften“ 
    mit Lehramtsoption Kernfach/Zweitfach) 
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Berufswissenschaft, Fachdidaktik 1: 
 

Modul III Didaktik in der Rehabilitationspädagogik 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden  
- kennen allgemeine und spezielle didaktische Konzepte, 
- erwerben didaktische Kompetenzen in rehabilitationspädagogischen Handlungs-

feldern, 
- kennen Möglichkeiten zur gemeinsamen Erziehung und Unterrichtung behinder-

ter und nicht behinderter Kinder und Jugendlicher  
             [Kooperation – Integration – Inklusion], 
- verfügen über Kenntnisse der Planungsgestaltung in offener und geschlossener

Unterrichtung,  
- beherrschen spezifische Interventionstechniken im rehabilitationspädagogischen

Kontext aus den jeweiligen Fachrichtungen. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 8 SP (240 h) 
 

Obligatorisch (180 h) 
Wahlpflicht 

Modulabschlussprüfung 
(60 h) 

SP 
6 
- 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Grundlagen der Didaktik  
- Spezifische Fragestellungen der 

Fachrichtung 1 
- Spezifische Fragestellungen der 

Fachrichtung 2 

VL 
 

VL/S 
 

VL/S 

2 
 

2 
 

2 

2 
 

2 
 

2 

- 
 
1 
 
1 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption Kern-
fach/Zweitfach 

 

2 
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Module der berufs(feld)bezogenen Zusatzqualifikation 

Modul BZQ I: Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule 

Lern- und Qualifikationsziele: 
- Vermittlung der Grundbegriffe pädagogischen Denkens und Handelns 
- Vermittlung erziehungswissenschaftlicher Theorien sowie deren historischer Zusammenhänge und Hinter-

gründe mit Bezug auf ausgewählte empirische Befunde 
- Studierende werden befähigt, pädagogische Situationen zu analysieren, Erziehungs- und Bildungskonzepte zu 

beurteilen sowie Institutionalisierungsformen pädagogischen Handelns zu erörtern 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine 

Lehrveranstaltungen SWS SP/Beschreibung der Arbeitsleis-
tung 

Themenbereiche 

Vorlesung 
 

2 2 SP/ 
Vor- und Nachbereitung 

Grundfragen von Erziehung, Bildung 
und Schule (Überblick) 

Übung 
 

2 2 SP/ 
Bearbeitung von Übungsaufga-
ben 

Grundfragen von Erziehung, Bildung 
und Schule (exemplarische Vertiefung) 

MAP 
(Prüfungsform, Umfang/ 
Dauer, SP) 

 
eine zweistündige Klausur oder eine schriftliche Hausarbeit im Umfang von ca. 10 bis 15 
Seiten, die ersatzweise Anfertigung eines Portfolios ist zulässig 

SP des Moduls insgesamt: 4 SP 

Dauer des Moduls 1 Semester (empfohlen im 1. Fachsemester) 

Häufigkeit und Aufwand 
(work load) 

jeweils zum Wintersemester 
120 h 



Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität, Nr. 60/2005 

 19

 
Modul BZQ II Berufsfelderschließendes Praktikum   

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden 
- informieren sich über Institutionen für Menschen mit Behinderung und deren  

konkrete Arbeitsbereiche, 
- erwerben einen Überblick über Erziehungskonzepte einzelner rehabilitationspä-

dagogischer Fachrichtungen, 
- übertragen ihre Kenntnisse auf rehabilitationspädagogische Situationen, 
- erwerben Persönlichkeitskompetenz sowie pragmatische und kognitive Situati-

onskompetenz, 
- thematisieren Fragen der Organisation und der Rolle von Profession im rehabili-

tationspädagogischen Handlungsfeld. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 10 SP (300 h) 
 

Obligatorisch (240 h) 
Wahlpflicht  
Modulabschlussprüfung  
(60 h)* 

SP 
8 
- 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Professionelles Handeln in 
Institutionen für Menschen 
mit Behinderungen 

Vorbereitung /S 2 2 
 

Praktikum  

(90 h in 4 Wochen) 

- Erkundung und Analyse von 
Rehabilitationseinrichtungen 

Beobachtung und Tä-
tigkeit 

 4  

 - Reflexion praktischer Erfah-
rungen in Diagnose und The-
rapie 

Nachbereitung /S 2 2 2 

Modulabschlussprüfung - geregelt nach §§ 9 ff. der Prüfungsordnung für den Bachelor-
kombinationsstudiengang „Rehabilitationswissenschaften“ mit 
Lehramtsoption 

2 

Bemerkungen Praktikumsbericht (Anlage 1 der Prüfungsordnung „Rehabilitationswissenschaften“ mit 
Lehramtsoption Kernfach/Zweitfach) 
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Modul BZQ III Therapeutisches Handeln in der Rehabilitation 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden  
- kennen allgemeine und spezielle therapeutische Konzepte, 
- erwerben therapeutischer und didaktischer Kompetenzen in Handlungsfeldern der

Rehabilitation, kennen Möglichkeiten zur gemeinsamen Betreuung behinderter
und nicht behinderter Jugendlicher und Erwachsener 

            [Kooperation – Integration – Inklusion], 
- verfügen über Kenntnisse der Planungsgestaltung in offener und geschlossener

Betreuung,  
- beherrschen spezifische Interventionstechniken im rehabilitationspädagogischen

Kontext aus den jeweiligen Fachrichtungen. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 8 SP (240 h) 
 

Obligatorisch (180 h) 
Wahlpflicht 
Modulabschlussprüfung (60 h) 

SP 
6 
- 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Grundlagen von Therapie und 
Didaktik  

- Spezifische Fragestellungen der
Fachrichtung 1 

- Spezifische Fragestellungen der 
Fachrichtung 2 

VL 
 

VL/S 
 

VL/S 

2 
 

2 
 

2 

2 
 

2 
 

2 

- 
 
1 
 
1 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption Kernfach/ 

             Zweitfach 

 

2 
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Modul BZQ IV  Handlungsfelder in der Rehabilitation 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

- Vertiefende Befassung mit rehabilitationswissenschaftlichen Fragestellungen in 
einer oder beiden Fachrichtungen 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit jedes Semester 

Gesamtarbeitsaufwand 8 SP (240 h) 
 

Obligatorisch (240 h)   
Wahlpflicht  
Modulabschlussprüfung  

SP 
6 
- 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Es sind drei verschiedene frei, 
wählbare Lehrveranstaltungen 

 
versch. 

 
6 

 
6 

 
2 

Modulabschlussprüfung  2 
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Anlage 1.2: Idealisierter Studienverlaufsplan  
Kernfach mit den dazugehörigen Modulen der Berufswissenschaften 

1. SE 
WS 

2. SE 
SoS 

3. SE 
WS 

4. SE 
SoS 

5. SE 
WS 

6. SE 
SoS 

Modul 1  
Studieneingangsphase 
(13 SP davon  3 PP / 10 SWS) 

    

Modul 2  
Körperfunktionen/Körperstrukturen (8 SP davon 2 PP / 6 
SWS) 

    

 
Modul 3  
Aktivität (10 SP davon 2 PP / 8 SWS) 

   

  
Modul 4  
Diagnostik und Forschung 
(8 SP davon 2 PP / 6 SWS) 

  

  
Modul 5  
Partizipation und Umwelt 
(14 SP davon 4 PP / 10 SWS) 

  

   
Modul 6  
Kommunikation und Sprache (10 SP davon 4 PP / 6 SWS) 

 

   
Modul III (FD) 
Didaktik in der Rehabilitationspädagogik (8 SP davon 2 PP / 6 
SWS) 

 

    
Modul 7 
Förderkompetenz, Beratung u. Kooperation  
(14 SP davon 4 PP / 10 SWS) 

Modul I  
Grundfragen von Erziehung, 
Bildung und Schule(4SP)  

   
Modul 8  
Bachelorabschluss 
(OV 13 SP davon 8 PP / 4 SWS) 

 
Modul II (EWI) Berufsfelderschließendes Praktikum (OV 10 SP davon 2 PP) erbringt das Institut für Rehabilitationswissen-
schaften 

 

 
Legende:          OV.. Obligatorische Veranstaltung;  P.. Studienpunkte; jSWS..Semesterwochenstunden; PP..Prüfungspunkte;  
  FD...Fachdidaktik
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Anlage 2.1: Modulbeschreibungen Zweitfach 
 

Modul 1 Studieneingangsphase 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden  
- verfügen über Wissen in Bezug auf ausgewählte wissenschaftstheoretische Ansät-

ze, philosophisch-ethische und historische Fragestellungen der Rehabilitationspä-
dagogik, 

- verfügen über Wissen in Bezug auf Grundprinzipien der Gestaltung von Hilfen 
und Organisationsformen der Hilfen für Menschen mit Behinderung,  

- gewinnen Einblicke in ausgewählte Fragestellungen internationaler und interkul-
tureller Rehabilitationspädagogik, 

- gewinnen Einblicke in ausgewählte rehabilitationspädagogische  Fachrichtungen, 
- verfügen über Grundkenntnisse im Bereich der Informations- und Medientechnik,
- beherrschen grundlegende Techniken wissenschaftlichen Arbeitens. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 13 SP (390 h) 
 

Obligatorisch (180 h) 
Wahlpflicht (120 h) 
Modulabschlussprüfung (90 h) 

SP 
6 
4 
3 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Einführung in die Rehabilitati-
onspädagogik 

- Grundlagen der Fachrichtung 1
- Grundlagen der Fachrichtung 2

VL 
 
 

}VL/S 

2 
 
 

} 4 

2 
 
 

} 4 

1 

1 
1 

 Wahlpflicht z.B. - Grundlagen der Rehabilitati-
onspädagogik 

- Informations- und medien-
technische Grundlagen 

- Einführung in wissenschaftli-
ches Arbeiten 

 
 

}VL/S 

 
 

} 4 

 
 

} 4 

 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungs-
ordnung für den Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
Kernfach/Zweitfach 

 
 

3 
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Modul 2 Körperfunktionen und Körperstrukturen 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden 
- haben Kenntnisse in Bezug auf physiologische und  anatomische Grundlagen, 
- erwerben einen Überblick über klinische Bilder, 
- setzen sich mit den medizinischen Grundlagen der Fachrichtungen auseinander. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 6 SP (180 h)  
Obligatorisch (120 h) 
Wahlpflicht 
Modulabschlussprüfung (60 h) 

SP 
4 
- 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Medizinische Grundlagen der 
Fachrichtung 1 

- Medizinische Grundlagen der 
Fachrichtung 2 

 
VL 

 
VL 

 
2 
 

2 

 
2 
 

2 

 
1 
 
1 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungs-
ordnung für den Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
Kernfach/Zweitfach 

 

2 
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Modul 3 Aktivität 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden  
- verfügen über Kenntnisse in Bezug auf Theorien und Modelle der Entwicklung 

des Menschen unter psychologischen, pädagogischen und soziologischen Aspek-
ten, 

- sind in der Lage, psychologische, pädagogische und soziologische Entwicklungs-
modelle unter rehabilitationswissenschaftlichen Aspekten zu spezifizieren, 

- kennen Theorien und Modelle der Aktivitätsentfaltung und Ursachen von Aktivi-
tätsstörungen, 

- können Begriffe und Konzepte wie  
    - Entwicklungsauffälligkeit, 

                - Entwicklungsverzögerung und 
                - Entwicklungsbeeinträchtigung in theoretischen und praktischen Bezügen  
                  differenziert darstellen, 
- erwerben Wissen in den Bereichen Beratung, Begleitung, Förderung, Rehabilita-

tion und Assistenz in der Lebensspanne.   

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 8 SP (240 h) 
 

Obligatorisch (120 h) 
Wahlpflicht (60 h) 
Modulabschlussprüfung (60 h) 

SP 
4 
2 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Grundlagen lebenslanger Ent-
wicklung 

- Theorien kognitiver, sozialer 
und emotionaler Entwicklung 

VL 
 

VL 

2 
 

2 

2 
 

2 

1 
 
1 

Wahlpflicht 
 

- Theorien zur kognitiven, sozia-
len, emotionalen und motivati-
onalen Entwicklung unter Be-
rücksichtigung der Fachrich-
tungen 

VL/S 2 2 - 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungs-
ordnung für den Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
Kernfach/Zweitfach 

 

2 
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Modul 4 Diagnostik und Forschung  

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden  
- haben Kenntnisse in Bezug auf wissenschaftstheoretische Grundlagen von in den

Human- und Sozialwissenschaften angewandten Methoden in Diagnostik und
Forschung, 

- erwerben Wissen hinsichtlich phänomenologischer, hermeneutischer und ideolo-
giekritischer Verfahren im erziehungswissenschaftlichen, soziologischen und psy-
chologischen Kontext,  

- beherrschen ausgewählte Methoden quantitativer und qualitativer Sozialforschung
und kennen ihre Gütekriterien, 

- beherrschen ausgewählte Methoden pädagogisch-psychologischer Diagnostik, 
- kennen multivariate Methoden komplexer Analysen empirischer Daten, 
- verfügen über erforderliche Fertigkeiten zur computergestützten Auswertung em-

pirischer Untersuchungen unter Verwendung gebräuchlicher Analyseprogramme.

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 8 SP (240 h) 
 

Obligatorisch (60 h) 
Wahlpflicht (120 h) 
Modulabschlussprüfung (60 h) 

SP 
2 
4 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Grundlagen der Untersu-
chungsgestaltung in Diagnostik 
und Forschung 

 

VL 

 

2 

 

2 

 

2 

Wahlpflicht 1 
 
(es ist eine der genannten Lehr-
veranstaltungen zu wählen) 

- Experimentelle und standardi-
sierte Methoden 

- Hermeneutisch-interpretative 
Methoden 

- Evaluationsforschung und Qua-
litätssicherung 

- Statistik in den Rehabilitations-
wissenschaften 

 
 
 

⎬S 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

 

- Psychologische Leistungsdia-
gnostik 

- Psychologische Persönlichkeits-
diagnostik 

Wahlpflicht 2 

 
(es ist eine der genannten Lehr-
veranstaltungen zu wählen) 

- Pädagogische Förderdiagnostik 

 

⎬ S 

 

2 

 

2 

 
 

 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungs-
ordnung für den Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
Kernfach/Zweitfach 

 
 

2 
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Modul 5 Partizipation und Umwelt 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden kennen 
- Systeme der Rehabilitation und der psychosozialen Versorgung, 
- rehabilitationstechnische Verfahren und Produkte, 
- rechtliche Grundlagen, 
- berufliche Rehabilitation, 
- Selbsthilfeorganisationen und Empowerment, 
- Möglichkeiten der Teilhabe behinderter Menschen aus der  Sicht der Fachrichtun-

gen. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 14 SP (420 h) 
 

Obligatorisch (180 h) 
Wahlpflicht (120h) 
Modulabschlussprüfung (120 h) 

SP 
6 
4 
4 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - System der Rehabilitation und 
der psychosozialen Versorgung

- Partizipation und Umwelt bezo-
gen auf  
  - Fachrichtung 1 und 

               - Fachrichtung 2 

VL 
 

VL/S 

2 
 
 
 

2 
2 
 

2 
 
 
 

2 
2 
 

Wahlpflicht - Rehabilitationswissenschaftliche 
Grundlagen

VL/S 2 2 

 - Rehabilitationstechnische  
Grundlagen bezogen auf die 
Fachrichtungen 

VL/S 2 2 

 
 
 
 
 

}4 
 
 
 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungs-
ordnung für den Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
Kernfach/Zweitfach 

 
4 
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Modul 6 Kommunikation und Sprache 

Lehr- und 
Qualifikationsziele Die Studierenden 

- wissen, dass Kommunikation und Sprache zentrale Bedeutungsträger der Interak-
tion sind, 

- kennen die Strukturebenen der Sprache aus linguistischer, neurolinguistischer, 
psycholinguistischer und phonologischer Sicht,   

- besitzen Kenntnisse über den Spracherwerb und über Spracherwerbstheorien, 
- beherrschen Strategien der Gesprächsführung und Moderationstechniken, 
- setzen sich mit Störungen der Sprache und deren Auswirkungen auf die Lebenssi-

tuation Betroffener auseinander, 
- verfügen über Kenntnisse und Kompetenzen alternativer Kommunikationsformen.

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 10 SP (300 h) 
 

Obligatorisch (60 h) 
Wahlpflicht (120 h) 
Modulabschlussprüfung (120 h) 

SP 
2 
4 
4 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Kommunikation, Sprache und 
Spracherwerb  

VL 2 2 2 

 
- Sprachliche Heterogenität unter 

fachrichtungsspezifischen Aspek-
ten 

- Schriftspracherwerb unter er-
schwerten Bedingungen 

- Kommunikationssysteme in Bezug 
auf die unterschiedlichen Förder-
schwerpunkte 

Wahlpflicht 
 
(Es sind zwei verschiedene 
Lehrveranstaltungen auszuwäh-
len) 

- Grundlagen der Linguistik und 
Semiotik 

 
 
 
 
 
 
 

}VL/S 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 

2 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption Kern-
fach/Zweitfach 

 
4 
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Modul 7 Förderkompetenz, Beratung und Kooperation 

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden 
- benennen und interpretieren Prinzipien der Förderdiagnostik, 
- wenden Methoden der Förderdiagnostik an, 
- reflektieren Strukturen der förderdiagnostischen Arbeit in rehabilitationspädago-

gischen Institutionen, 
- beraten auf der Grundlage diagnostischer Erkenntnisse, 
- entwickeln Förderpläne und unterbreiten Therapieangebote. 

Teilnahme-voraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 9 SP (270 h)  
Obligatorisch (180 h) 
Wahlpflicht 
Modulabschlussprüfung (90 h) 

SP 
6 
- 
3 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Förderdiagnostik und Förderkompe-
tenz der Fachrichtung 1 

- Förderdiagnostik und Förderkompe-
tenz der Fachrichtung 2 

- Beratung und Kooperation 

VL 
 

VL 
 

VL 

2 
 

2 
 

2 

2 
 

2 
 

2 

1 
 
1 
 
1 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitations-
wissenschaften“ mit Lehramtsoption Kernfach/Zweitfach 

 
3 
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Berufswissenschaft, Fachdidaktik 1: 
 

Modul III Didaktik in der Rehabilitationspädagogik  

Lehr- und 
Qualifikationsziele 

Die Studierenden  
- kennen allgemeine und spezielle didaktische Konzepte, 
- erwerben didaktische Kompetenzen in rehabilitationspädagogischen Handlungs-

feldern, 
- kennen Möglichkeiten zur gemeinsamen Erziehung und Unterrichtung behinder-

ter und nicht behinderter Kinder und Jugendlicher  
             [Kooperation – Integration – Inklusion], 
- verfügen über Kenntnisse der Planungsgestaltung in offener und geschlossener 

Unterrichtung,  
- beherrschen spezifische Interventionstechniken im rehabilitationspädagogischen 

Kontext aus den jeweiligen  Fachrichtungen. 

Teilnahmevoraussetzung keine 

Dauer 2 Semester 

Häufigkeit WS oder SS 

Gesamtarbeitsaufwand 8 SP (240 h)  
Obligatorisch (180 h) 
Wahlpflicht 
Modulabschlussprüfung  
(60 h) 

SP 
6 
- 
2 

Veranstaltung/ Prüfung Inhalt Form SWS SP PP 

Obligatorisch - Grundlagen der Didaktik  
- Spezifische Fragestellung der 

Didaktik in der Fachrichtung 1 
- Spezifische Fragestellung der 

Didaktik in der Fachrichtung 2 

VL 
 

VL/S 
 

VL/S 

2 
 

2 
 

2 

2 
 

2 
 

2 

- 
 
1 
 
1 

Modulabschlussprüfung - geregelt in den §§ 9-14 und Anlage 1 der Prüfungsordnung 
für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabilitati-
onswissenschaften“ mit Lehramtsoption Kern-
fach/Zweitfach 

 

2 
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Anlage 2.2 Idealisierter Studienverlauf Zweitfach 
 

1. SE 
WS 

2. SE 
SoS 

3. SE 
WS 

4. SE 
SoS 

5. SE 
WS 

6. SE 
SoS 

Modul 1  
Studieneingangsphase 
(13 SP davon 3 PP / 10 SWS) 

    

Modul 2  
Körperstrukturen/Körperfunktionen  
(6 SP davon 2 PP/ 4 SWS) 

    

 Modul 3  
Aktivität (8 SP davon 2 PP/ 6 SWS) 

   

  Modul 5  
Partizipation und Umwelt 
(14 SP davon 4 PP/ 10 SWS) 

  

   Modul 6  
Kommunikation und Sprache  
(10 SP davon 4 PP  / 6 SWS) 

 

    Modul III (FD) 
Didaktik in der Rehabilitationspädagogik  
(8 SP davon 2 PP/ 6 SWS)  

    Modul 7 
Förderkompetenz, Beratung u. Kooperation (9 SP davon 3 
PP/ 6 SWS) 

 
Legende: SP... Studienpunkte; PP  ... Prüfungspunkte; SWS... Semesterwochenstunden 
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Prüfungsordnung 

für den Bachelorkombinationsstudiengang  
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
im Kernfach oder Zweitfach 
 
 

Präambel 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 1 Vorläufige Verfassung der 
Humboldt-Universität zu Berlin (Amtliches Mitteilungs-
blatt der HU Nr. 05/2005) hat der Fakultätsrat der Philo-
sophischen Fakultät IV am 08. Juni 2005 die folgende 
Prüfungsordnung erlassen.* 
 

Teil I: 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Studienbeginn 
§ 3 Regelstudienzeit und Studienpunkte 
§ 4 Anrechnung von Studienzeiten sowie Anerken-

nung von Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 5 Studienaufenthalte im Ausland 
 

Teil II:  

§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüferin/Prüfer 
§ 8 Regelung zum Nachteilsausgleich 
§ 9 Modulabschlussprüfungen / Zulassung zu Mo-

dulabschlussprüfungen 
§ 10 Gesamtabschlussprüfung 
§ 11 Durchführung, Art und Umfang der Modulprü-

fung 
§ 12 Bestehen und Nichtbestehen 
§ 13 Wiederholbarkeit von Modulabschlussprüfungen 
§ 14 Modulabschlussbescheinigungen 
§ 15 Zulassungsvoraussetzung und Zulassung zur Ba-

chelorarbeit 
§ 16 Bachelorarbeit 
§ 17 Thema, Begutachtung der Bachelorarbeit 
§ 18 Wiederholung der Bachelorarbeit 
§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsver-

stoß 
 

Teil III: 

§ 20 Benotungen 
§ 21 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidun-

gen; Gegenvorstellungsverfahren 
§ 22 Bildung der zusammengefassten Gesamtnote der 

Bachelorprüfung unter Berücksichtigung des 
Kernfaches, des Zweitfaches und der Berufswis-

                                                 
* Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat die Prü-
fungsordnung am 27. September 2005 befristet bis zum 
30. September 2006 bestätigt. 

senschaften/berufs(feld)bezogenen Zusatzqualifi-
kation 

§ 23 Zeugnis und „Diploma Supplement“ 
§ 24 Akademischer Grad und Urkunde 
§ 25 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27 Inkrafttreten 
 
 
Anlage 1: Module im Kernfach (Fachwissenschaft) 
Anlage 1.1: Module im Kernfach, Anteil der 

Berufswissenschaft 
Anlage 2: Module im Zweitfach (Fachwissenschaft) 
Anlage 2.2: Module im Kernfach, Anteil der  

Berufswissenschaft 
Anlage 3: Berufs(feld)bezogene Zusatzqualifikation 

(BZQ) 
 

Teil I 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung gilt in Verbindung mit der Stu-
dienordnung für den Bachelorkombinationsstudiengang 
„Rehabilitationswissenschaften“ mit Lehramtsoption 
(Kernfach und Zweitfach). 
 

§ 2 Studienbeginn 

Das Bachelorstudium kann jeweils zum Wintersemester 
aufgenommen werden.  
 

§ 3 Regelstudienzeit und Studienpunkte 

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelo-
rarbeit drei Jahre (6 Semester). Jedes  Semester hat einen 
Umfang von 30 Studienpunkten. Das Studium umfasst 
eine Gesamtleistung von 180 Studienpunkten. 
 

§ 4 Anrechnung von Studienzeiten sowie Aner-
kennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen 

Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen werden gemäß der Allgemeinen Satzung für Studien- 
und Prüfungsangelegenheiten (ASSP) der Humboldt-
Universität zu Berlin in der jeweils geltenden Fassung 
vom Prüfungsausschuss des Instituts für Rehabilitati-
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onswissenschaften der Philosophischen Fakultät aner-
kannt. 
 

§ 5 Studienaufenthalte im Ausland 

Für Studienaufenthalte im Ausland gilt § 4 entsprechend. 
 

Teil II 

§ 6 Prüfungsausschuss 

(1) Für den Bachelorkombinationsstudiengang „Rehabili-
tationswissenschaften“ mit Lehramtsoption Kernfach  
oder Zweitfach ist der Prüfungsausschuss des Institutes 
für Rehabilitationswissenschaften zuständig. Er wird auf 
Vorschlag der im Institutsrat vertretenen Statusgruppen 
vom Fakultätsrat eingesetzt, besteht aus nicht mehr als 
sieben Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen: 
 
- vier Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrer  
- zwei akademische Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter 
- eine Studentin/ ein Student 
 
(2) Der Prüfungsausschuss, in dem die Hochschullehre-
rinnen/ Hochschullehrer die Mehrheit der Stimmen ha-
ben, wählt eine Vorsitzende/ einen Vorsitzenden und ei-
ne Stellvertreterin/ einen Stellvertreter. Beide müssen 
Hochschullehrerin und/ oder Hochschullehrer sein. 
 
(3) Die Amtszeit des Prüfungsausschusses beträgt zwei 
Jahre. Für Studierende beträgt die Amtszeit in der Regel 
ein Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder des 
Ausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperio-
de weiter aus, bis eine Nachfolgerin/ ein Nachfolger ge-
wählt worden ist und dieser das Amt angetreten hat. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss Zu-
ständigkeiten auf die Vorsitzend/den Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreterin/Stellvertreter übertragen.  
Der Prüfungsausschuss: 
 
- bestellt die Prüferinnen/Prüfer, 
- achtet darauf, dass die Prüfungsbestimmungen ein-

gehalten werden, 
- berichtet regelmäßig dem Institutsrat über die Ent-

wicklung der Prüfungs- und Studienzeiten, 
- entscheidet über die Anrechnung von Studienzeiten, 

Studienleistungen und Prüfungsleistungen, 
- gibt Anregungen zur Studienreform und legt die 

Verteilung der Prüfungs- und Gesamtnoten offen. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, bei der Abnahme der Prüfungen zugegen zu sein. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur 
Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Sofern sie nicht dem 
öffentlichen Dienst angehören, sind sie durch die Vorsit-
zende/den Vorsitzenden entsprechend zu verpflichten. 
 

§ 7 Prüferin/Prüfer 

(1) Zu Prüfern werden Hochschullehrerin-
nen/Hochschullehrer und habilitierte akademische  

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter bestellt. Davon abweichend 
dürfen nichthabilitierte akademische Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter und Lehrbeauftragte zu Prüfern nur be-
stellt werden, soweit sie zu selbstständiger Lehre berech-
tigt sind und wenn Hochschullehrerinen/ 
Hochschullehrer oder habilitierte akademische Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter für Prüfungen nicht zur Verfügung 
stehen. Studienbegleitende Prüfungen können auch von 
den jeweiligen Lehrkräften abgenommen werden. 
 
(2) Die Ausgabe des Themas für die Bachelorarbeit sowie 
die Betreuung und Bewertung kann nur Hochschullehre-
rinnen/Hochschullehrern bzw. habilitierten akademi-
schen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern übertragen werden. 
 
(3) Studienbegleitende Prüfungen können von nur einer 
Prüferin/ einem Prüfer abgenommen werden. 
 
(4) Die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat kann 
eine Prüferin/ einen Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag 
begründet keinen Anspruch. Die Namen der Prüfer sol-
len dem Prüfungskandidaten rechtzeitig bekannt gege-
ben werden. 
 

§ 8 Regelung zum Nachteilsausgleich 

Studierende, die aufgrund länger andauernder oder stän-
diger körperlicher Beeinträchtigung und/oder chroni-
scher Krankheit bzw. möglicher Behinderung nicht in der 
Lage sind, die Regelform von Prüfungsleistungen und 
Studienleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehe-
nen Form zu erbringen, können beim Prüfungsaus-
schuss geeignete Maßnahmen beantragen, wie gleichwer-
tige Prüfungsleistungen und Studienleistungen inner-
halb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder in anderer 
Form erbracht werden können. 
 

§ 9 Modulabschlussprüfungen / Zulassung zu 
Modulabschlussprüfungen 

(1) Die Module des Bachelorkombinationsstudienganges 
Rehabilitationswissenschaften mit Lehramtsoption enden 
mit einer Modulabschlussprüfung.  
Diese Prüfung kann alternativ 

A ) in Form einer Gesamtabschlussprüfung des 
Moduls 

oder 
B ) durch modulbegleitende Teilprüfungen 
absolviert werden. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss des Instituts für Rehabilitati-
onswissenschaften legt die entsprechenden Prüfungszeit-
räume fest. 
 
(3) Die Teilnahme an den Modulabschlussprüfungen be-
darf der Anmeldung im Prüfungsamt. Die Anmeldung 
gilt gleichzeitig als Zulassungsbestätigung. 
 
(4) Im Falle von Teilprüfungen erfolgt die Anmeldung in 
der Veranstaltung eines Moduls, in der die/der Studie-
rende eine Leistung erbringt. Die Leitung der Veranstal-
tung reicht die Beurteilung der Leistung zusammen mit 
der Anmeldung zur Modulabschlussprüfung an das Prü-
fungsamt weiter.  
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§ 10 Modulabschlussprüfung 

(1) Die Prüfung eines Moduls kann als Gesamtabschluss-
prüfung in schriftlicher oder mündlicher Form erfolgen. 
Hierzu  erklärt die/der Studierende bei der Prüfungsan-
meldung, in welcher Form die Modulabschlussprüfung 
abgelegt wird. 
 
(2) In einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung weist 
die/der Studierende nach:  
dass er in begrenzter Zeit Aufgaben eines Fachgebietes 
lösen und Themen bearbeiten kann, 
dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusam-
menhänge einzuordnen vermag. 
 
(2.1) Schriftliche Prüfung: 
Die schriftliche Abschlussprüfung des Moduls besteht 
aus einer Klausur, die aus mehr als einem  Prüfungsteil 
bestehen kann. Besteht eine schriftliche Prüfung aus ver-
schiedenen Prüfungsteilen, können mehrere Prüferin-
nen/ Prüfer berufen und die Modulnote durch das arith-
metische Mittel festgelegt werden (Anlage 1). Für die Be-
notung gilt § 21 dieser Prüfungsordnung.  Es ist sicher zu 
stellen, dass die/der Studierende nur zu Inhalten jener 
Lehrveranstaltungen geprüft wird, die er auch belegt hat. 
Das Bewertungsverfahren der schriftlichen Gesamtab-
schlussprüfung sollte vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(2.2) Mündliche Prüfung: 
Die mündliche Prüfung des Moduls besteht aus einem 
Prüfungsgespräch, das von mindestens zwei Prüfern ge-
leitet wird. Hierbei legen die Prüferin/Prüfer untereinan-
der einvernehmlich die Prüfer- und Beisitzeranteile fest.  
Besteht eine mündliche Prüfung aus verschiedenen Prü-
fungsteilen, sind mehrere Prüfer zu berufen und die Mo-
dulnote durch das arithmetische Mittel festzulegen (An-
lage 1). Für die Benotung gilt § 20 dieser Prüfungsord-
nung. Es ist sicher zu stellen, dass die/der Studierende 
nur zu Inhalten jener Lehrveranstaltungen geprüft wird, 
die er auch belegt hat. 
 
Ablauf, Prüfungsschwerpunkte und Ergebnisse einer 
mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhal-
ten; das Ergebnis ist im Anschluss an die Prüfung be-
kannt zu geben.  
 
Studierende können auf Anmeldung beim Prüfungsamt 
als Zuhörer zugelassen werden; der Prüfungskandidat 
kann die Teilnahme ohne Begründung ablehnen. Die Zu-
lassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 
 
(3) Die Modulabschlussprüfung kann auch in Form von 
Teilprüfungen absolviert werden. Die Prüfungsschwer-
punkte modulbegleitender Teilprüfungen beziehen sich 
auf die Inhalte der jeweiligen Lehrveranstaltungen. Die 
Prüfung zu den Lehrveranstaltungen kann in schriftli-
cher oder mündlicher Form semesterbegleitend oder 
zum Ende des Semesters bzw. am Ende der Vorlesungs-
zeit des Semesters erfolgen; die Form der Prüfungs-
erbringung1 und der Prüfungszeitraum wird mit der Leh-

                                                 
1
 In der Regel sind prüfungsrelevante Leistungen im vorgenannten Sinn: 

- schriftliche Prüfung: Hausarbeiten, Tests, schriftliche Ausarbeitung eines 
  Referats 

renden/ dem Lehrenden abgesprochen. Die Modulab-
schlussnote ergibt sich als arithmetisches Mittel. 
 
(3.1) Schriftliche Prüfungserbringung: 
Die schriftliche Abschlussprüfung des Moduls besteht 
aus einer schriftlichen Prüfungserbringung. Für die Be-
notung gilt § 20 dieser Prüfungsordnung. Es ist sicher zu 
stellen, dass die/der Studierende nur zu Inhalten jener 
Lehrveranstaltungen geprüft wird, die er auch belegt hat. 
Das Bewertungsverfahren der schriftlichen Teilab-
schlussprüfung sollte vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(3.2) Mündliche Prüfungserbringung:  
Besteht die mündliche Prüfung des Moduls aus einem 
Prüfungsgespräch, wird dieses von  einer Prüferin/ ei-
nem Prüfer geleitet und einer Beisitzerin/ einem Beisit-
zer protokolliert.  
 
(Anlage 1) Für die Benotung gilt § 20 dieser Prüfungs-
ordnung. Es ist sicher zu stellen, dass die/der Studieren-
de nur zu Inhalten jener Lehrveranstaltungen geprüft 
wird, die er auch belegt hat. 
 
Ablauf, Prüfungsschwerpunkte und Ergebnisse einer 
mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhal-
ten; das Ergebnis ist im Anschluss an die Prüfung be-
kannt zu geben.  
 
Studierende können als Zuhörer zugelassen werden; die 
Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat kann die 
Teilnahme ohne Begründung ablehnen. 
 

§ 11 Durchführung, Art und Umfang der Modul-
prüfung 

Die verschiedenen Varianten der Modulabschlussprüfun-
gen werden in der Anlage 1 dieser Ordnung beschrieben. 
Ebenso werden dort die unterschiedlichen Arten von Prü-
fungsleistungen je nach gewählter Variante erläutert. 
 

§ 12 Bestehen und Nichtbestehen 

Jede Modulabschlussprüfung muss bestanden sein. 
 
(2) Eine Modulabschlussprüfung gilt als bestanden, wenn 
die Gesamtnote mindestens „4,0 – ausreichend“ lautet 
Im Falle von Teilprüfungen kann nur eine „nicht ausrei-
chend“ beurteilte Teilprüfung kompensiert werden. 
 

§ 13 Wiederholbarkeit von Modulabschlussprü-
fungen 

(1) Nicht ausreichende Gesamtabschlussprüfungen und 
Teilprüfungsleistungen können zweimal wiederholt wer-
den. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass die Studen-
tin/ der Student die erste Wiederholung frühestens 6, 
spätestens 12 Wochen nach Nichtbestehen der jeweiligen 
Gesamtabschlussprüfung und Teilprüfungsleistung 

                                                                           
- mündliche Prüfung 
deren erfolgreiche Erbringung mit einem benoteten Leistungsschein bestä-
tigt wird. 
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durchführen kann. Gleiches gilt für die zweite, letztmög-
liche Wiederholung. 
 
(3) Die/der Studierende hat die Möglichkeit, nach Nicht-
bestehen die zuvor gewählte Prüfungsvariante in Abspra-
che mit der Lehrenden/ dem Lehrenden zu wechseln  
oder zu verändern. Das Prüfungsamt ist durch ein form-
loses Schreiben darüber zu informieren. 
 

§ 14 Modulabschlussbescheinigungen 

Der Modulabschluss wird vom Prüfungsausschuss durch 
eine Modulabschlussbescheinigung bestätigt. Sie wird er-
teilt, wenn das Modul im erforderlichen Umfang studiert 
worden ist, die erforderliche Anzahl von Studienpunkten 
(SP) erreicht sowie die Modulabschlussprüfung bestan-
den wurde. Aus der Bescheinigung gehen die besuchten 
Lehrveranstaltungen, die in diesen erbrachten Studien-
punkte und die Modulabschlussnote hervor. 
 

§ 15 Zulassungsvoraussetzungen und Zulassung 
zur Bachelorarbeit  

(1) Die Zulassung zur Bachelorarbeit ist nach dem erfolg-
reichen Seminarabschluss im Modul 8 beim Prüfungs-
ausschuss schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind 
folgende Unterlagen beizufügen: 
 
– ein Nachweis darüber, dass die Antragstellerin/ der 

Antragsteller an der Humboldt-Universität im Ba-
chelorkombinationsstudiengang „Rehabilitations-
wissenschaften“ mit Lehramtsoption im Kernfach 
mindestens seit einem Semester immatrikuliert ist, 

 
– die Modulabschlussbescheinigungen der Module 

bzw. als gleichwertig anerkannte Leistungen, 
 
– eine Erklärung darüber, ob die Antragstellerin/ der 

Antragsteller bereits eine Bachelorarbeit in demsel-
ben Studiengang an einer anderen Hochschule end-
gültig nicht ausreichend hat oder sich in einem 
schwebenden Prüfungsverfahren befindet. 

 
Die Antragstellerin/der Antragsteller kann vom fünften 
Semester an zur Abschlussarbeit zugelassen werden, 
wenn zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit 
nicht mehr als drei der geforderten Modulabschlussarbei-
ten im Kernfach ausstehen.  
 
(2) Über die Zulassung zur Bachelorarbeit entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 
 

§ 16 Bachelorarbeit 

(1) In der Bachelorarbeit soll innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist die Befähigung zum selbstständigen wissen-
schaftlichen Arbeiten durch die schriftliche Darstellung 
und Bearbeitung einer Problemstellung aus dem Bereich 
der rehabilitationswissenschaftlichen Grundlagen  

und/ oder rehabilitationspädagogischen Fachrichtungen
2
 

nachgewiesen werden. Den zu prüfenden Bereich der 

                                                 
2 Vgl. § 14 der Studienordnung. 

Rehabilitationswissenschaften wählt die/der Studierende 
eigenständig. 
 
(2) Die Bachelorarbeit wird in der Regel in deutscher 
Sprache verfasst. Über Ausnahmen entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf schriftlichen Antrag. 
 

(3) Die Bachelorarbeit sollte einen Umfang von 40 Seiten 
nicht überschreiten. Sie ist in dreifacher Ausfertigung 
beim Prüfungsausschuss einzureichen. Sie ist mit Sei-
tenzahlen, einem Titelblatt, einem Inhaltsverzeichnis 
und einem Verzeichnis der verwendeten Quellen und 
Hilfsmittel zu versehen. Stellen in der Arbeit, die den 
verwendeten Quellen und Hilfsmitteln wörtlich oder 
sinngemäß entnommen sind, müssen unter Angabe der 
Quelle(n) und/oder der/des Hilfsmittel(s) gekennzeich-
net sein. Auf der letzten Seite ist vom Verfasser der Ar-
beit zu versichern, dass diese selbstständig verfasst wor-
den ist und dabei keine anderen Quellen und Hilfsmittel 
als die angegebenen verwendet worden sind. 
 
 (4) Die Bearbeitungszeit beträgt 8 Wochen. Diese Zeitbe-
fristung beginnt mit dem Tag nach der Themenvergabe. 
Das Thema und der Zeitpunkt der Ausgabe sind akten-
kundig zu machen. Die Einhaltung oder Überschreitung 
dieser Frist wird durch direkte Einreichung der Arbeit 
beim Prüfungsausschuss oder bei Zusendung durch das 
Datum des Poststempels festgestellt und aktenkundig 
gemacht. Bei Fristüberschreitung gilt die Bachelorarbeit 
als nicht ausreichend.  
 
(5) Die Bearbeitungszeit kann auf Antrag der/des zu prü-
fenden Studentin/Studenten aus Gründen, die er nicht 
zu vertreten hat, um höchstens 6  Wochen verlängert 
werden. 
 
(6) Im nachgewiesenen Krankheitsfall (ärztliches Attest) 
oder wegen eines anderen zwingenden Grundes kann die 
Vorsitzende/ der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
auf Antrag eine angemessene Verlängerung der Zeitbe-
fristung vornehmen. 
 

§ 17 Thema, Begutachtung der Bachelorarbeit  

(1) Das Thema für die Bachelorarbeit wird aus dem Kern-
fach vergeben. Die Themenstellung erfolgt durch die 
fachlich zuständigen Hochschullehrerinnen/Hochschul-
lehrer oder habilitierten akademischen Mitarbeiterinnen/ 
Mitarbeiter. Das Thema ist so zu begrenzen, dass die Be-
arbeitungszeit eingehalten werden kann. Den Studieren-
den ist Gelegenheit zu geben, eigene Themenvorschläge 
zu machen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
 
(2) Das Thema der Bachelorarbeit kann einmal zurück-
gegeben werden. Die Themenrückgabe kann nur inner-
halb einer Frist von 14 Tagen nach Ausgabe des Themas 
erfolgen und ist innerhalb der genannten Befristung dem 
Prüfungsausschuss schriftlich anzuzeigen. 
 
(3) Diejenige Person, von der das Thema der Bachelorar-
beit gestellt wird, bescheinigt die Übernahme der The-
menstellung und die Begleitung der Themenbearbeitung. 
Diese Person ist Erstgutachter bei der Benotung der ein-
gereichten Arbeit. In Abstimmung mit dieser bestellt der 
Prüfungsausschuss einen zweiten Gutachter, der die ein-
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gereichte Arbeit unabhängig vom Erstgutachter prüft und 
benotet 
 
(4) Die Note der Bachelorarbeit wird aus dem arithmeti-
schen Mittelwert der beiden Benotungen gebildet. Be-
steht in der Beurteilung durch das Erst- und Zweitgutach-
ten eine Differenz von mindestens zwei Noten oder wird 
von einem der Gutachter die Bachelorarbeit mit „nicht 
ausreichend – (4,1 - 5,0)” bewertet, bestellt der Prüfungs-
ausschuss einen weiteren sachkundigen Gutachter. Die 
Drittbewertung soll binnen eines Monats erfolgen. Auf 
der Grundlage der drei Bewertungen entscheidet der Prü-
fungsausschuss endgültig. 
 
(5) Die Gutachten sind in der Regel spätestens sechs Wo-
chen nach Zustellung der Bachelorarbeit an die Gutach-
ter beim Prüfungsausschuss einzureichen. Die Gutach-
ten und ein Exemplar der Bachelorarbeit sind Bestandteil 
der Prüfungsakte. 
 
(6) Die Bachelor-Arbeit kann mit „vorläufig nicht bestan-
den“ bewertet und damit der/dem Studierenden die Mög-
lichkeit gegeben werden, sie binnen vier Wochen nach-
zubessern. Eine solche Möglichkeit wird nicht für eine 
Wiederholungsarbeit mit gleicher Thematik gewährt. 
 

§ 18 Wiederholung der Bachelorarbeit 

(1) Eine nicht ausreichende Bachelorarbeit kann einmal – 
ggf. mit der gleichen Thematik – wiederholt werden. Eine 
zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Fehlversuche an 
anderen Universitäten im Geltungsbereich des Hoch-
schulrahmengesetzes werden angerechnet. 
 
(2) Wird die Bachelorarbeit wiederholt, ist spätestens 3 
Monate nach dem Bescheid über die endgültige Note für 
die eingereichte erste Arbeit mit der Erstellung einer 
zweiten Bachelorarbeit zu beginnen. 
 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ord-
nungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend - 
(4,1 - 5,0)”, wenn die/der zu prüfende Studierende  zu 
dem angesetzten Termin ohne triftige Gründe nicht er-
scheint oder wenn sie/er nach Beginn der Abnahme ei-
ner Prüfung ohne triftige Gründe zurücktritt. 
 
(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend 
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss un-
verzüglich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Die Ent-
scheidung über die Anerkennung oder Nichtanerken-
nung der geltend gemachten Gründe wird der/dem zu 
prüfenden Studierenden vom Prüfungsausschuss mitge-
teilt. Werden die Gründe für das Versäumnis oder den 
Rücktritt anerkannt, wird ein neuer Termin festgelegt. 
Bereits vorliegende Leistungen sind in diesem Fall anzu-
erkennen. 
 
(3) Versucht die/der zu prüfende Studierende, das Ergeb-
nis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder durch 
Nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
gilt die Prüfung als „nicht ausreichend -(4,1 - 5,0)”. In 

schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss 
bestimmen, dass eine Wiederholung nicht möglich ist. 
 
(4) Die/der zu prüfende Studierende hat das Recht, in-
nerhalb von zehn Wochentagen gegen die Entscheidung 
nach den Abs. 1 und 3 des Prüfungsausschusses Wider-
spruch einzulegen und diese erneut prüfen zu lassen. 
Dazu ist ein schriftlicher Antrag zu stellen. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist verpflichtet, der/dem zu 
prüfenden Studierenden belastende Entscheidungen un-
verzüglich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. In den Fällen, die 
in den Abs. 1 und 3 ausgeführt sind, soll die/der zu prü-
fende Studierende vom Prüfungsausschuss angehört wer-
den. 
 

Teil III 

§ 20 Benotungen 

(1) Unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Fassung 
der Allgemeinen Satzung für Studien- und Prüfungsan-
gelegenheiten (ASSP) der Humboldt-Universität zu Ber-
lin sind für die Benotung der Prüfungsleistungen folgen-
de Noten zu verwenden: 
 
1  = sehr gut – eine hervorragende Leistung 
2  = gut – eine Leistung, die erheblich über den durch 

schnittlichen Anforderungen liegt 
3  = befriedigend – eine Leistung, die durchschnittli-

chen Anforderungen entspricht 
4 = ausreichend – eine Leistung, die trotz ihrer Män-

gel noch den Anforderungen genügt 
5  = nicht ausreichend – eine Leistung, die wegen er-

heblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen 
können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte ange-
hoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 
5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(2) Die Noten für eine ggf. zusammengefasste Note der 
Modulprüfung oder der Gesamtnote lauten wie folgt: 
 
bei einem Durchschnitt bis 
einschließlich 1,5   = sehr gut 
 
Bei einem Durchschnitt von  
1,6 bis einschließlich 2,5  = gut 
 
Bei einem Durchschnitt von  
2,6 bis einschließlich 3,5  = befriedigend 
 
 
Bei einem Durchschnitt von  
3,6 bis einschließlich 4,0  = ausreichend 
 
Bei einem Durchschnitt  
ab 4,1     = nicht ausreichend 
(3) Die ECTS-Bewertungsskala gliedert die Studierenden 
nach statistischen Gesichtspunkten. Die erfolgreichen 
Studierenden erhalten die folgenden ECTS-Grades, die 
Aufschluss über das relative Abschneiden der/des Studie-
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renden geben und in das Diploma Supplement aufge-
nommen werden. Die Bezugsgruppe soll eine Mindest-
größe umfassen und ist jeweils durch die Fakultät festzu-
legen. 
 
A   die besten   10% 
B   die nächsten  25% 
C   die nächsten  30% 
D   die nächsten  25% 
E   die nächsten  10% 
 

§ 21 Begründungspflicht von Prüfungsentschei-
dungen; Gegenvorstellungsverfahren 

Für die Begründungspflicht von Prüfungsentscheidun-
gen und das Gegenvorstellungsverfahren wird auf die 
Allgemeinen Satzung für Studien- und Prüfungsangele-
genheiten der HU verwiesen. 
 

§ 22 Bildung der zusammengefassten Gesamtno-
te der Bachelorprüfung unter Berücksichti-
gung des Kernfaches,  Zweitfaches und der 
Berufswissenschaften/berufs(feld)-
bezogenen Zusatzqualifikation  

(1) In die Gesamtnote für „Rehabilitationswissenschaften 
mit Lehramtsoption“ als Kernfach gehen die Noten der 
Module 1-7, gewichtet nach den jeweils zu erbringenden 
Studienpunkten, ein. 
 
(2) In die Gesamtnote für „Rehabilitationswissenschaften 
mit Lehramtsoption“ als Zweitfach gehen die Noten der 
Module 1-3 und 5-7, gewichtet nach den jeweils zu erbrin-
genden Studienpunkten, ein. 
 
(3) In die Gesamtnote für die  Berufswissenschaften ge-
hen nachfolgende Anteile und Noten ein: 
erziehungswissenschaftlicher Anteil: 
 
- Modul I 
- Modul II 
- fachdidaktischer Anteil: 
- Fachdidaktik (Modul III der Rehabilitationswis-

senschaften)  
- Fachdidaktik (des jeweiligen anderen Kern-

/Zweitfaches)  
 
(4) Zur Ermittlung einer zusammengefassten Gesamtno-
te aller geprüften Module des Bachelorkombinationsstu-
dienganges Rehabilitationswissenschaften mit Lehramts-
option Kernfach oder Zweitfach werden die jeweiligen 
Noten mit der Zahl der Studienpunkte multipliziert, 
dann addiert und durch die Summe der einbezogenen 
Studienpunkte dividiert. Wenn das  Kernfach „Rehabilita-
tionswissenschaften mit Lehramtsoption“ ist, muss die  
Bachelorarbeit einbezogen werden. Die Modulnoten der 
Berufswissenschaften gehen gewichtet nach Studien-
punkten in die zusammengefasste Gesamtnote ein. Bei 
der Ausweisung des Notenwertes wird nur die erste Stelle 
hinter dem Komma berücksichtigt. Die Gesamtnote wird 
vom Prüfungsausschuss/Prüfungsamt errechnet. 
 (5) Das Bachelorstudium gilt als erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn mindestens die Gesamtbenotung „ausreichend 
(sufficient) - (3,6 - 4,0)” erreicht worden ist. 
 

§ 23 Zeugnis und „Diploma Supplement“ 

(1) Nach der Bildung der Gesamtnote wird vom Prü-
fungsausschuss/Prüfungsamt innerhalb einer Woche ein 
Zeugnis ausgestellt. In diesem werden ausgewiesen: 
 
– die studierten Module nach Kernfach und Zweitfach 

geordnet   (einschließlich der Berufwissenschaf 
ten/berufs(feld)bezogenen Zusatzqualifikation), 

– die jeweils erbrachten Studienpunkte, 
– die Noten für die Module, 
– das Thema der Bachelorarbeit und ihre Benotung 

sowie 
– die Gesamtnote. 
 
(2) Alle Noten werden numerisch und verbal ausgewie-
sen. 
 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die 
letzte Prüfung erbracht worden ist. Es ist von der Deka-
nin/dem Dekan der Philosophischen Fakultät IV sowie 
von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
unterschreiben und mit dem Siegel der Philosophischen 
Fakultät IV zu versehen.  
 
(4) Als Zusatz zum Zeugnis gibt das „Diploma Supple-
ment“ in standardisierter englischsprachiger Form er-
gänzende Informationen über Studieninhalte, Studien-
verlauf, die mit dem Abschluss erworbenen akademi-
schen und beruflichen Qualifikationen und über die ver-
leihende Hochschule. Der Absolventin/dem Absolventen 
wird zusätzlich eine Übersetzung des Zeugnisses in eng-
lischer Sprache ausgehändigt. 
 
(5) Hat die/der zu prüfende Studierende den Bachelo-
rabschluss nicht erbracht, wird ihr/ihm auf Antrag und 
gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der 
Exmatrikulationsbescheinigung eine schriftliche Be-
scheinigung ausgestellt, die die erbrachten Leistungen 
und deren Noten sowie die noch fehlenden Leistungen 
enthält und erkennen lässt, dass der Bachelorabschluss 
nicht erreicht worden ist. 
 

§ 24 Akademischer Grad und Urkunde 

(1) Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Bache-
lorkombinationsstudienganges Rehabilitationswissen-
schaften mit Lehramtsoption wird der Akademische Grad 
„Bachelor of Arts (B. A.)“ verliehen, wobei sich der Aka-
demische Grad (Arts oder Science) nach dem Kernfach 
richtet. Damit wird der erste berufsqualifizierende Ab-
schluss erworben. 
 
(2) Mit der Verleihung dieses Akademischen Grades wird 
eine Urkunde mit dem Datum der Ausstellung des 
Zeugnisses ausgehändigt. Die Urkunde ist in deutscher 
Sprache ausgestellt und trägt die Unterschrift der Deka-
nin/des Dekans der Philosophischen Fakultät IV sowie 
die der Vorsitzenden/des Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses und das Siegel der Philosophischen Fakultät IV. 
Zusätzlich wird der Absolventin/dem Absolventen eine 
Übersetzung der Urkunde in englischer Sprache ausge-
händigt. 
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§ 25 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat die/der zu prüfende Studierende bei einer der 
Prüfungen getäuscht und wird dieser Sachverhalt nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen 
Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die/der zu 
prüfende Studierende getäuscht hat, entsprechend be-
richtigen und die Bachelorprüfung ganz oder teilweise als 
„nicht ausreichend (4,1 - 5,0)” erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu ei-
ner Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der zu prüfende 
Studierende hierüber täuschen wollte, und wird dieser 
Sachverhalt erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, ist diese Unzulässigkeit durch das Bestehen der 
Prüfung behoben. Hat die/der zu prüfende Studierende 
die Zulassung zu einer Prüfung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
(3) Die/der zu prüfende Studierende hat vor der Ent-
scheidung des Prüfungsausschusses Gelegenheit zur 
Anhörung. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis und die Urkunde sind einzu-
ziehen, wenn eine der Prüfungen als „nicht ausreichend 
(4,1 - 5,0)” erklärt wurde. Gegebenenfalls ist ein neues 
Zeugnis und eine neue Urkunde vom Prüfungsausschuss 
auszustellen. 
 

§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsver-
fahrens wird den Absolventen auf Antrag in angemesse-
ner Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, 
die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungspro-
tokolle gewährt. 
 

§ 27 Inkrafttreten  

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hum-
boldt-Universität zu Berlin in Kraft. 
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Anlage 1:  Module im Kernfach (Fachwissenschaft)  

Kernfach 

Modul 1 - Studieneingangsphase 3 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form einer schriftlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der
Form einer mündlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der Form modulbegleitender Teilprüfungen  

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Schriftlich 1 Klausur: 90 Minuten 
50 % aus Einführung in die Rehabilitationspädagogik, 
je 25 % Grundlagen der jeweiligen beiden Fachrichtungen;  
Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 

Mündlich 1 mündliche Prüfung: 40 Minuten 
50 % aus Einführung in die Rehabilitationspädagogik, 
je 25 % Grundlagen der jeweiligen Fachrichtung;  
Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Einführung in die Rehabilitationspädagogik 1 Klausur: 45 Minuten 

Grundlagen der gewählten Fachrichtung 1 Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten)  

Grundlagen der gewählten Fachrichtung 2 Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Modulabschlussnote 

 

arithmetisches Mittel 
50 % aus Einführung in die Rehabilitationspädagogik, 
je 25 % Grundlagen der jeweiligen Fachrichtung 

 
 

Kernfach 

Modul 2 – Körperstrukturen und Körperfunktionen 2 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form modulbegleitender Teilprüfung  

Medizinische Grundlagen der Fachrichtung 1 mündliche Prüfung (15 Minuten) 

Medizinische Grundlagen der Fachrichtung 2 mündliche Prüfung (15 Minuten) 

Modulabschlussnote arithmetisches Mittel 
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Kernfach 

Modul 3 - Aktivität 2 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form einer schriftlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der
Form einer mündlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der Form modulbegleitender Teilprüfungen  

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Schriftlich 1 Klausur: 60 Minuten 
50 % Grundlagen lebenslanger Entwicklung, 
50 % Theorien kognitiver, sozialer und emotionaler Entwicklung 
Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 

Mündlich 1 mündliche Prüfung: 30 Minuten 
50 % Grundlagen lebenslanger Entwicklung, 
50 % Theorien kognitiver, sozialer und emotionaler Entwicklung 
Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Grundlagen lebenslanger Entwicklung  Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Theorien kognitiver, sozialer und emotionaler 
Entwicklung 

Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Modulabschlussnote: 
 

arithmetisches Mittel 
50 % Grundlagen lebenslanger Entwicklung, 
50 % Theorien kognitiver, sozialer und emotionaler Entwicklung 

 
 

Kernfach 

Modul 4 – Diagnostik und Forschung 2 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form einer schriftlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der
Form einer mündlichen Gesamtmodulabschlussprüfung  

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Schriftlich 1 Klausur: 60 Minuten 
100 % Grundlagen der Untersuchungsgestaltung in Diagnostik und For-
schung 

Mündlich 1 mündliche Prüfung: 30 Minuten 

Modulabschlussnote: 
 

Modulabschlussnote: 100 % Grundlagen der Untersuchungsgestaltung 
in Diagnostik und Forschung 
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Kernfach 

Modul 5 – Partizipation und Umwelt 4 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form einer schriftlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der
Form einer mündlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der Form modulbegleitender Teilprüfung  

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Schriftlich 1 Klausur: 120 Minuten 
100 % System der Rehabilitation und der psychosozialen Versorgung 

Mündlich 1 mündliche Prüfung: 50 Minuten 
100 % System der Rehabilitation und der psychosozialen Versorgung 

Modulbegleitende Teilprüfungen  

Alle Veranstaltungen des Moduls  In zwei der obligatorischen oder wahlpflichtigen Veranstaltungen muss 
je eine der nachfolgenden Leistungen erbracht werden: 
Hausarbeit (10 Seiten)   oder  mündliche Prüfung (20 Minuten)  

Modulabschlussnote: 100 % der jeweils gewählten Leistungserbringung 

 
 

Kernfach 

Modul 6- Kommunikation und Sprache 4 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form modulbegleitender Teilprüfungen  

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Kommunikation, Sprache und Spracherwerb 1 Klausur: 60 Minuten 

Alle Veranstaltungen des Wahlpflichtbereiches
wählbar 

In einer gewählten Veranstaltung muss eine der nachfolgenden Leistun-
gen erbracht werden: 
Hausarbeit (10 Seiten)  oder  mündliche Prüfung (20 Minuten) 

Modulabschlussnote: 
 

arithmetisches Mittel 
50 % aus Kommunikation, Sprache und Spracherwerb 
50 % Leistung der gewählten Veranstaltung 
Dem Studierenden ist es freigestellt, in Absprache mit dem Lehrenden al-
le zu erbringenden SP auch im Wahlpflichtbereich zu erbringen.  
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Kernfach 

Modul 7- Förderkompetenz, Beratung und Kooperation 4 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form einer schriftlichen Gesamtmodulabschlussprüfung  oder in der
Form modulbegleitender Teilprüfungen  

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Schriftlich 1 Klausur: 120 Minuten 
50 % Förderdiagnostik und Förderkompetenz der 1. Fachrichtung, 
50 % Förderdiagnostik und Förderkompetenz der 2. Fachrichtung;  
Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 
Die Prüfung muss im 5. Semester erfolgen. 

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Förderdiagnostik und Förderkompetenz der 
Fachrichtungen 1 und 2 

Je eine Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) für 
die Fachrichtungen 1 und 2 

Förderung und Therapie der Fachrichtungen 1 
und 2 

Je eine Hausarbeit (5 Seiten) oder  mündliche Prüfung (10 Minuten) für 
die Fachrichtungen 1 und 2 

Modulabschlussnote: 
 

arithmetisches Mittel 
50 % Förderdiagnostik und Förderkompetenz der 1. Fachrichtung, 
50 % Förderdiagnostik und Förderkompetenz der 2. Fachrichtung,  
Die Prüfung muss im 5. Semester erfolgen. 

 
 

Kernfach 

Modul 8- Bachelorabschluss 13 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet in der Form der Bachelorarbeit statt   

Modulabschlussnote: entspricht der Note der Bachelorarbeit 

 
 

Anlage 1.1: Module im Kernfach, Anteil der Berufswissenschaft 

Kernfach 

Modul BW I- Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule 

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Modulabschlussnote: 
 

eine zweistündige Klausur oder eine schriftliche Hausarbeit im Um-
fang von ca. 10 bis 15 Seiten, die ersatzweise Anfertigung eines Portfo-
lios ist zulässig 

 
Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt im Prüfungsamt des Instituts für Rehabilitationswissenschaften. Die Zuständig-
keit des Prüfungsamtes sowie des Prüfungsausschusses für Erziehungswissenschaften der Philosophischen Fakultät 
IV erstrecken sich auf den prüfungstechnischen Ablauf sowie die Prüfungsmodalitäten des erziehungswissenschaftli-
chen Moduls einschließlich der Bewertung der Modulabschlussprüfung. 
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Kernfach 

Modul BW II- Berufsfelderschließendes Praktikum 2 SP 

Gesamtmodulabschlussprüfung  

Modulabschlussnote: Praktikumsbericht im Umfang von ca. 25 – 30 Seiten mit drei gleich-
wertigen Teilen: Bearbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung
zum Thema des Seminarveranstaltung, Bearbeitung einer praktischen
Fraugestellung und Verknüpfung von Theorie und Praxis. 

 
 

Kernfach 

Modul BW III- Didaktik der Rehabilitationspädagogik 2 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form modulbegleitender Teilprüfung  

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 
Fachrichtung 1 

Hausarbeit (5 Seiten)  oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 
Fachrichtung 2 

Hausarbeit (5 Seiten)  oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Modulabschlussnote: Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 
50 % Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 1. Fachrichtung, 
50 % Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 2. Fachrichtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität, Nr. 60/2005 

 44

Anlage 2: Module im Zweitfach (Fachwissenschaft) 

Zweitfach 

Modul 1 - Studieneingangsphase 3 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form einer schriftlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der
Form einer mündlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der Form modulbegleitender Teilprüfung  

Gesamtmodulabschlussprüfung  

Schriftlich 1 Klausur: 90 Minuten 
50 % aus Einführung in die Rehabilitationspädagogik, 
je 25 % Grundlagen der jeweiligen beiden Fachrichtungen;  
Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 

Mündlich 1 mündliche Prüfung: 40 Minuten 
50 % aus Einführung in die Rehabilitationspädagogik, 
je 25 % Grundlagen der jeweiligen Fachrichtung; Modulabschlussnote: 
arithmetisches Mittel 

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Einführung in die Rehabilitationspädagogik 1 Klausur: 30 Minuten  

Grundlagen der gewählten Fachrichtung 1 Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Grundlagen der gewählten Fachrichtung 2 Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Modulabschlussnote: 
 

arithmetisches Mittel 
50 % aus Einführung in die Rehabilitationspädagogik, 
je 25 % Grundlagen der jeweiligen Fachrichtung 

 
 

Zweitfach 

Modul 2 – Körperstrukturen und Körperfunktionen 2 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form modulbegleitender Teilprüfung  

Medizinische Grundlagen der Fachrichtung 1 Mündliche Prüfung (15 Minuten) 

Medizinische Grundlagen der Fachrichtung 2 Mündliche Prüfung (15 Minuten) 

Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 
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Zweitfach 

Modul 3- Aktivität 2 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form einer schriftlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der 
Form einer mündlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der Form modulbegleitender Teilprüfungen  

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Schriftlich 1 Klausur: 60 Minuten 
50 % Grundlagen lebenslanger Entwicklung, 
50 % Theorien kognitiver, sozialer und emotionaler Entwicklung 
Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 

Mündlich 1 mündliche Prüfung 30 Minuten 
50 % Grundlagen lebenslanger Entwicklung, 
50 % Theorien kognitiver, sozialer und emotionaler Entwicklung 
Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Grundlagen lebenslanger Entwicklung Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Theorien kognitiver, sozialer und emotionaler 
Entwicklung 

Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Modulabschlussnote 
 

arithmetisches Mittel 
50 % Grundlagen lebenslanger Entwicklung, 
50 % Theorien kognitiver, sozialer und emotionaler Entwicklung 

 
 

Zweitfach 

Modul 5- Partizipation und Umwelt 4 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form einer schriftlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der
Form einer mündlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der Form modulbegleitender Teilprüfung  

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Schriftlich 1 Klausur: 120 Minuten 
100 % System der Rehabilitation und der psychosozialen Versorgung 

Mündlich 1 mündliche Prüfung: 50 Minuten 
100 % System der Rehabilitation und der psychosozialen Versorgung 

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Alle Veranstaltungen des Moduls  In zwei der obligatorischen oder wahlpflichtigen Veranstaltungen muss 
je eine der nachfolgenden Leistungen erbracht werden: 
Hausarbeit (10 Seiten)   oder  mündliche Prüfung (20 Minuten) 

Modulabschlussnote 
 

100 % der jeweils gewählten Leistungserbringung 
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Zweitfach 

Modul 6- Kommunikation und Sprache 4 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form modulbegleitender Teilprüfungen  

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Kommunikation, Sprache und Spracherwerb 1 Klausur: 60 Minuten 

Alle Veranstaltungen des Wahlpflichtbereiches
wählbar 

In einer gewählten Veranstaltung muss eine der nachfolgenden Leis-
tungen erbracht werden: 
Hausarbeit (10 Seiten)   oder  mündliche Prüfung (20 Minuten) 

Modulabschlussnote 
 

arithmetisches Mittel 
50 % aus Kommunikation, Sprache und Spracherwerb 
50 % Leistung der gewählten Veranstaltung 
Dem Studierenden ist es freigestellt, in Absprache mit dem Lehrenden
alle zu erbringenden SP auch im Wahlpflichtbereich zu erbringen.  

 
 

Zweitfach 

Modul 7- Förderkompetenz, Beratung und Kooperation 3 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form einer schriftlichen Gesamtmodulabschlussprüfung oder in der
Form modulbegleitender Teilprüfung  

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Schriftlich 1 Klausur: 90 Minuten 

Modulbegleitende Teilprüfung 

Förderdiagnostik und Förderkompetenz der 
Fachrichtungen 1 und 2 

Je eine Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) in 
den Fachrichtungen 1 und 2 

Beratung und Kooperation Hausarbeit (5 Seiten) oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Modulabschlussnote 100 % der jeweils gewählten Leistungserbringung 

 
 

Anlage 2.2: Module im Kernfach, Anteil der Berufswissenschaft 

Modul BW III- Didaktik der Rehabilitationspädagogik 2 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form modulbegleitender Teilprüfung  

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 
Fachrichtung 1 

Hausarbeit (5 Seiten)  oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 
Fachrichtung 2 

 Hausarbeit (5 Seiten)  oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Modulabschlussnote: Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 
50 % Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 1. Fachrichtung, 
50 % Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 2. Fachrichtung 
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Anlage 3: Berufs(feld)bezogene Zusatzqualifikation (BZQ) 

 
Modul BZQ I- Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule 

Gesamtmodulabschlussprüfung 

Modulabschlussnote 
 

eine zweistündige Klausur oder eine schriftliche Hausarbeit im Umfang 
von ca. 10 bis 15 Seiten, die ersatzweise Anfertigung eines Portfolios ist 
zulässig 

 
 
Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt im Prüfungsamt des Instituts für Rehabilitationswissenschaften. Die Zuständig-
keit des Prüfungsamtes sowie des Prüfungsausschusses für Erziehungswissenschaften der Philosophischen Fakultät 
IV erstrecken sich auf den prüfungstechnischen Ablauf sowie die Prüfungsmodalitäten des erziehungswissenschaftli-
chen Moduls einschließlich der Bewertung der Modulabschlussprüfung. 

 
 

Modul BZQ II- Berufsfelderschließendes Praktikum 2 SP 

Gesamtmodulabschlussprüfung  

Modulabschlussnote: Praktikumsbericht im Umfang von ca. 25 – 30 Seiten mit drei gleich-
wertigen Teilen: Bearbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung
zum Thema des Seminarveranstaltung, Bearbeitung einer praktischen
Fraugestellung und Verknüpfung von Theorie und Praxis. 

 
 

Modul BZQ III- Therapeutisches Handeln in der Rehabilitation 2 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form modulbegleitender Teilprüfung  

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 
Fachrichtung 1 

Hausarbeit (5 Seiten)  oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 
Fachrichtung 2 

Hausarbeit (5 Seiten)  oder mündliche Prüfung (10 Minuten) 

Modulabschlussnote: Modulabschlussnote: arithmetisches Mittel 
50 % Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 1. Fachrichtung, 
50 % Spezifische Fragestellung der Didaktik in der 2. Fachrichtung 

 
 

Modul BZQ IV-  Handlungsfelder in  der Rehabilitation 2 SP 

Die Modulabschlussprüfung findet statt in der Form modulbegleitender Teilprüfung  

Modulbegleitende Teilprüfungen 

Spezifische Fragestellung der 
 Fachrichtung 1 oder 2 

Hausarbeit (10 Seiten)  oder mündliche Prüfung (20 Minuten) 

Modulabschlussnote: Modulabschlussnote:  
100 % Spezifische Fragestellung in der 1. oder der 2.  Fachrichtung, 

 


